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Editorial
HARTZ IV und die Folgen
 – eine viel diskutierte Reform, viel-
fach und nach unterschiedlichsten 
Gesichtspunkten analysiert. 

Wir betrachten sie diesmal unter 
einem sonst weniger beachteten, 
dem Gender-Aspekt. Trägt Hartz 
IV dazu bei, bestehende Ungleich-
heiten zwischen Männern und 
Frauen aufzuheben? Bringen Ak-
tivierungspolitik und die Norm der 
„universellen Erwerbsbürgerschaft“ 
einen Einbruch in das konservative 
deutsche Gender-Regime? Sigrid 
Betzelt analysiert die institutio-
nellen Regelungen des SGB II, 
vorliegende Arbeitsmarktstatistiken 
und erste Befunde der gesetzlichen 
Evaluationsforschung – ihr Fazit: 
Verschärfte Ungleichheiten und 
konzeptionelle Flickschusterei.

Wie präsent sind die Versicherten-
interessen? – ist eine der Fragen, 
mit denen sich Bernard Braun, 
Tanja Klenk und Frank Nullmeier 
in einem Bericht über das Gutach-
ten „Geschichte und Modernisie-
rung von Sozialwahlen“ befassen. 
Sie stellen Ergebnisse und Vor-
schläge des vom Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales in Auf-
trag gegebenen Gutachtens vor.

Stephan Köppe betrachtet die 
Entwicklung von Wohlfahrtsstaaten 
und Wohlfahrtsmärkten. Unter wel-
chen Bedingungen entwickeln sich 
Externalisierung und Vermarktli-
chung von sozialen Gütern, wo sind 
sie am weitesten fortgeschritten, 
mit welchen Folgen? Drei Länder 
– Deutschland, Schweden und 
die USA – wurden für die verglei-
chende Untersuchung über Pionie-
re und Nachzügler der Sozialpolitik 
ausgewählt.

 Gisela Hegemann-Mahltig
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Mit dem vierten „Gesetz für 
moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt“ („Hartz IV“), das seit 
01.01.2005 in Kraft ist, wurde als 
Herzstück einer Aktivierungspolitik 
des „Förderns und Forderns“ ein 
neues Sicherungsregime für die 
breite Mehrheit aller registrierten Ar-
beitslosen (rund 75%) sowie für alle 
„erwerbsfähigen Hilfebedürftigen“ 
etabliert. Die Schaffung der „Grund-
sicherung für Arbeitssuchende“ im 
Sozialgesetzbuch II (SGB II) markiert 
für das Risiko der (Langzeit-)Arbeits-
losigkeit eine Abkehr von der Status-
sicherungslogik des Bismarckschen 
Wohlfahrtsstaates: 

An die Stelle individueller, lohnbe-
zogener Versicherungsleistungen tritt 
für Personen bis 50 Jahren bereits 
nach zwölf Monaten Arbeitslosigkeit 
eine auf den Haushalt bezogene, 
streng bedarfsgeprüfte und pauscha-
lisierte Grundsicherung auf beschei-

denem Niveau.1 Zugleich wurde der 
Erwerbszwang für alle Erwerbsfä-
higen durch verschärfte Zumutbar-
keitskriterien	und	die	Kommodifizie-
rung des gesamten Haushalts bzw. 
der „Bedarfsgemeinschaft“ verstärkt 
(siehe unten). 

Diese Aktivierungsstrategie folgt 
damit im Prinzip der in modernen 
Wohlfahrtsstaaten inzwischen univer-
sell gesetzten Norm des individuellen 
Erwerbsbürgers, die im feministischen 
Diskurs der Wohlfahrtsstaatsfor-
schung auch als „individual adult 
worker model“ bezeichnet und als 
androzentristisch kritisiert wird (Le-
wis 2002). So universell diese Norm 
jedoch einerseits erscheint, so diver-
gent passt sie sich andererseits in die 
jeweiligen Wohlfahrts- und Gender 

1 Für ältere Arbeitslose ab 50 bis über 
58 Jahre wurde zum 01.01.2008 die 
Arbeitslosengeld-Bezugsdauer nach Alter 
gestaffelt auf 15-24 Monate verlängert.
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Regimes2 ein. Denn die jeweiligen in-
stitutionellen, sozialstrukturellen, sozi-
alkulturellen und polit-ökonomischen 
Kontextbedingungen	bringen	ganz	
unterschiedliche Aktivierungstypen 
hervor (Andersen/Guillemard 2005; 
Barbier/Ludwig-Mayerhofer 2004; 
Dingeldey 2007a), die entsprechend 
verschiedene Wirkungen entfalten. 
Für das deutsche Setting eines 
„konservativen“ Gender Regimes ist 
zunächst festzustellen, dass sowohl 
die institutionellen und sozial-kultu-
rellen	Kontexte	als	auch	die	durch	
diese mit bedingten sozialstrukturellen 
Geschlechterungleichheiten weitge-
hend im Widerspruch zur Norm der 
universellen Erwerbsbürgerschaft von 
Frauen und Männern stehen.3 

Es stellen sich deshalb mehrere 
Forschungsfragen, die im Folgenden 
thematisiert, wenn auch noch nicht 
abschließend beantwortet werden:

1. Welche Folgen hat der deut-
sche Typ von Aktivierung nach SGB 
II für soziale Ungleichheit, besonders 
zwischen Frauen und Männern und 
innerhalb dieser Gruppen? Werden 
Geschlechterungleichheiten eher ver-
stärkt oder abgebaut?

2. Bedeutet dieser Aktivierungstyp 
einen Wandel des deutschen Gender 
Regimes hin zur „universellen Er-
werbsbürgerschaft“ für Frauen und 
Männer?

In einer weiterführenden For-
schungsperspektive, die hier nur an-
gerissen werden kann, wird die Frage 

2 Zum Konzept Gender Regimes vgl. 
Betzelt 2007b; Bothfeld 2008b.
3 So prägt noch immer das Leitbild des 
männlichen Ernährermodells (in seiner 
modernisierten Version von Vollzeit-
Hauptverdiener mit Teilzeit-Zuverdienerin) 
wesentliche politische Regulierungen im 
Steuer-, Sozial- und Arbeitsrecht wie auch 
den Umfang und die Angebotsstruktur 
von Bildung und Erziehung und sozi-
alen Dienstleistungen (Gottschall 2002), 
trotz leichter Aufweichungstendenzen 
in jüngster Zeit (z. B. beim Elterngeld). 
Geschlechterungleichheiten, die (teils als 
Regulierungsfolgen) in der Verteilung von 
Erwerbschancen und -risiken (Arbeits-
marktsegregation, Arbeitslosigkeitsrisiken) 
und unbezahlter Reproduktionsarbeit so-
wie in der Strukturierung von Lebensläufen 
und ihrer sozialen Absicherung bestehen, 
seien hier nur stichwortartig genannt. Zwar 
hat sich mit dem sozialen Wandel und der 
Institutionalisierung von Gleichberechti-
gungsnormen die soziale Differenzierung 
innerhalb der Gruppe von Frauen und 
Männern erhöht, besonders entlang der 
Merkmale	Elternschaft,	Klasse	(Qualifika-
tion/Herkunft) und Ethnizität. Gleichwohl 
bleibt Geschlecht als Strukturkategorie 
weiterhin relevant, wenn auch nicht mehr 
für alle sozialen Prozesse in gleichem 
Maße (vgl. hierzu Gildemeister 2004).

bearbeitet, inwieweit der deutsche 
Aktivierungstyp in seiner aktuellen 
Form und Umsetzung dazu geeignet 
ist, die Handlungsmöglichkeiten von 
BürgerInnen zu erweitern und ihre 
individuellen Fähigkeiten zu eigenver-
antwortlichem Handeln zu stärken.

 Diese Fragen betreffen einerseits 
die zentralen Zielsetzungen des Akti-
vierenden Wohlfahrtsstaates, der 
den einzelnen BürgerInnen ein hohes 
Maß an Eigenverantwortung für die 
Sicherung	ihrer	materiellen	Existenz	
abverlangt, die sie unabhängig von 
staatlichen Leistungen machen soll. 
Das Forschungsinteresse geht an-
dererseits jedoch über ein solches 
erwerbszentriertes Verständnis von 
Eigenverantwortung deutlich hinaus. 
So ist aus gleichstellungspolitischer 
Perspektive auch die Verantwortlich-
keit für familiale Sorgearbeit einzube-
ziehen, die der Idee allzeitiger Arbeits-
marktverfügbarkeit zuwiderläuft. 

In dem vor allem skandinavisch/
angloamerikanisch geprägten femi-
nistischen Diskurs um „social citizen-
ship“ wird dabei davon ausgegangen, 
dass die informelle, unbezahlte Sorge-
arbeit	für	Abhängige	(Kinder,	Pflege-
bedürftige) realistischerweise weder 
komplett zu de-familialisieren und 
kommodifizieren	ist,	noch	dass	dies	
ein gesellschaftlich erstrebenswertes 
Ziel darstellt. Vielmehr schließen die 
sozialen Rechte von Bürgerinnen 
und Bürgern nicht nur das Recht auf 
Erwerbsteilhabe („right to work“) ein, 
das Frauen und besonders Mütter 
vielfach nur zeitlich eingeschränkt 
ausschöpfen können, sondern auch 
das Recht auf ein gesellschaftlich zu 
bestimmendes Maß der Befreiung 
vom Erwerbszwang durch die Aner-
kennung eines „right to care“, also 
des Rechts auf Übernahme familialer 
Sorgeverantwortung, das Frauen wie 
Männern gleichermaßen zusteht. 
Zwischen beiden sozialen Rechten 
und	den	damit	verbundenen	Pflichten	
zur Übernahme von Erwerbs- wie 
Sorgeverantwortung besteht ein 
Spannungsverhältnis, das im gesell-
schaftlich-politischen Diskurs „aus-
zutarieren“ ist mit dem Ziel einer sozi-
al inklusiven Sozialstaatsbürgerschaft, 
bei der beide Sphären gesellschaftlich 
notwendiger Arbeit Anerkennung und 
materielle Ressourcen genießen (Fra-
ser 1997; Lister 1997). 

Im vorliegenden Beitrag soll diese 
Perspektive als ein erweiterter norma-
tiver Maßstab dienen, um zu analysie-
ren, wie der deutsche Aktivierungstyp 
mit diesem Spannungsverhältnis um-
geht. Konkret ist hier beispielsweise 
die Frage relevant, inwieweit Rege-

Der Beitrag steht im Kontext 
zweier neuer Projekte der Ab-
teilung Geschlechterpolitik im 
Wohlfahrtsstaat, die sich mit den 
geschlechterpolitischen Implikati-
onen der jüngsten „aktivierenden“ 
Arbeitsmarktreformen in Deutsch-
land (BMFSFJ-Projekt) und im eu-
ropäischen Vergleich auseinander 
setzen (RECWOWE-Projekt). Di-
ese Projekte fügen sich in den be-
stehenden arbeitsmarktpolitischen 
Schwerpunkt der Abteilung ein und 
knüpfen dabei besonders an die 
komparativen Forschungen von 
Irene Dingeldey zum Aktivierenden 
Wohlfahrtsstaat an (Dingeldey 
2007a, b, 2008), sowie die Arbeiten 
von Silke Bothfeld (WSI der Hans 
Böckler Stiftung, 2006/7 Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin im ZeS) 
u. a. zu individueller Autonomie 
im Aktivierenden Wohlfahrtsstaat 
(Bothfeld 2007,  2008a, b)*. Die 
konzeptionellen Überlegungen zu 
„Hartz IV“ aus Gender-Sicht wie 
auch erste Befunde wurden bereits 
in mehreren Publikationen bzw. 
Vorträgen dargelegt, zuletzt im 
Rahmen der Jour-fixe Reihe des 
ZeS im Februar (siehe Literaturli-
ste). Anders als in jenem Vortrag 
können im folgenden Beitrag aus 
Platzgründen nur ausgewählte Teil-
aspekte dargestellt werden.

* Beiden Kolleginnen sowie Paul M. Schrö-
der (Bremer Institut Arbeit und Jugend/BIAJ) 
danke ich für ihre äußerst hilfreichen Kom-
mentare (nicht nur) zu diesem Beitrag.
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lungen der „Zumutbarkeit“ eines Jobs 
oder einer arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahme Ausnahmen für arbeits-
lose Mütter und Väter vorsehen, und 
inwiefern	dabei	in	der	Praxis	Frauen	
und Männer gleich behandelt werden.

Darüber hinaus stellt sich grund-
sätzlich die Frage, wie „empower-
ment“, die Befähigung von Individuen 
zu autonomer, eigenverantwortlicher 
Lebensführung überhaupt gelingen 
kann, durch welche staatlichen An-
gebote die dafür notwendigen Fä-
higkeiten und Ressourcen gefördert 
werden können und inwieweit solche 
Angebote auf freiwilliger Basis sein 
sollen oder aber ihre Verweigerung zu 
sanktionieren ist (vgl. hierzu Bothfeld 
2008a). Diese sehr grundlegenden 
und	komplexen	Fragen	bleiben	jedoch	
künftigen Arbeiten vorbehalten und 
können hier nur kurz angesprochen 
werden. 

Die folgende Analyse beschränkt 
sich auf die unter 1 und 2 formulierten 
Fragen, also inwieweit das Aktivie-
rungsparadigma in der aktuellen deut-
schen Version Geschlechterungleich-
heiten eher abbaut oder verstärkt und 
in welcher Weise sich das deutsche 
Gender Regime durch die Aktivie-
rungsstrategie verändert, wobei als 
ein normativer Maßstab die sozialen 
BürgerInnenrechte im obigen Sinne 
dienen.

Erste Befunde einer Gender-
analyse der deutschen Akti-
vierungsstrategie

Eine umfassende Genderanalyse 
Aktivierender Arbeitsmarktpolitik hat 
eine Reihe von Analysedimensionen 
zu berücksichtigen, zumal wenn sie 
sich	in	einem	komparativen	Kontext	
bewegt. In Anlehnung an Barbier (Bar-
bier 2005; Barbier/Ludwig-Mayerhofer 
2004) sind hier als die wichtigsten 
Dimensionen zu nennen: 
1. Art und Umfang der Geldleistungen 
für Arbeitslose, 
2.	Mix	von	Rechten	und	Pflichten	
Arbeitsloser, 
3. Gleichstellungspolitiken, Zielgrup-
penbezug und Zugang zu Aktivie-
rungsmaßnahmen, 
4. Umfang und Qualität von „befähi-
genden“ Dienstleistungen, 
5. Matching von Arbeits- bzw. Maß-
nahmeangebot und -nachfrage. 
Hinzu kommen als 
6. Dimension einer gendersensiblen 
Analyse die Wechselwirkungen der 
Aktivierungsstrategie mit Politiken 
anderer Felder (z. B. Steuer- und 
Familienpolitik), wobei sich die Frage 
nach der Konsistenz bestehender 
Anreize und Anforderungen hinsicht-

lich der Arbeitsmarktverfügbarkeit von 
Frauen und Männern, Müttern und 
Vätern stellt. 

In diesem kurzen Beitrag kann die 
Analyse des „deutschen Falls“ nicht 
in der ganzen Bandbreite dargestellt 
werden, sondern nur in wenigen zen-
tralen Aspekten. Dafür wurden jene 
Dimensionen ausgewählt, zu denen 
bereits aktuelle genderrelevante Er-
gebnisse der Evaluationsforschung 
vorliegen und ausgewertet wurden.4 
Der Beitrag konzentriert sich daher 
auf die ersten drei genannten Analy-
sedimensionen, wobei auf die Geld-
leistungen nur in knapper Form einge-
gangen wird.

Basis der Analyse sind zum ei-
nen die institutionellen Regelungen 
des SGB II, zum anderen verfügbare 
Arbeitsmarktstatistiken der Bundesa-
gentur für Arbeit sowie erste Befunde 
der gesetzlichen Evaluationsfor-
schung zum SGB II, mit der das Bun-
desarbeitsministerium verschiedene 
Forschungskonsortien beauftragt 
hat, darunter auch die noch bis 2009 
terminierte	explizit	gleichstellungs-
politische Evaluation der Umsetzung 
von Hartz IV.5 Vorauszuschicken ist, 
dass die gendersensible Analyse der 
Aktivierungspolitik durch Datenrestrik-
tionen erschwert wird, die teils in der 
Logik der amtlichen Datenerfassung 
durch die Bundesagentur für Arbeit 
liegen, so dass derzeit einige wich-
tige Fragen nicht beantwortbar sind 
(Betzelt 2007c; IAQ u. a. 2007). In der 
geplanten eigenen Empirie sollen ei-
nige dieser Datenlücken ansatzweise 
geschlossen werden, z. B. im Hinblick 
auf die Gruppe arbeitsloser Frauen, 
die weder Anspruch auf die Versiche-
rungsleistung Arbeitslosengeld noch 
auf das bedarfsgeprüfte Arbeitslosen-
geld II haben. 

Dass gerade Frauen in dieser 
Gruppe der Nichtleistungsbeziehe-
rInnen überproportional vertreten 
sind, hat systematische Gründe: Denn 
die mit Hartz IV im Vergleich zur vor-
maligen Arbeitslosenhilfe verschärfte 
Anrechnung von Partnereinkommen 
bei der Bedürftigkeitsprüfung trifft 
aufgrund der durchschnittlich höhe-
ren Männerlöhne besonders Frauen 
in einer Partnerschaft mit einem Er-
werbstätigen. 

4 Eine erste Analyse aller genannten 
Dimensionen ist den Vortragsfolien zu 
entnehmen (Betzelt 2008b) sowie (Betzelt 
2007a, Betzelt 2008a).
5 Bisher ist aus dieser Gender-Eva-
luation nur die Kurzfassung des ersten 
Berichts öffentlich verfügbar (vgl. IAQ u.a. 
2007; Jaehrling 2007).

So hatten im Jahr 2006 mit 20% 
aller arbeitslos registrierten Frauen 
fast doppelt so viele keinerlei Geldlei-
stungsansprüche im Vergleich zu 12% 
arbeitsloser Männer (Betzelt 2007c: 
299).6 Viele Frauen erhalten aufgrund 
dieser Regelung außerdem niedrigere 
Leistungen als zuvor in der Arbeitslo-
senhilfe (Becker/Hauser 2006). Vor-
malige SozialhilfebezieherInnen, unter 
denen die weiblich dominierte Gruppe 
allein Erziehender überdurchschnitt-
lich vertreten ist, sollten laut Befür-
wortern von Hartz IV „Gewinnerinnen“ 
der gesetzlichen Änderungen sein. 
Nach	Simulationsrechnungen	profi-
tiert jedoch auch diese Gruppe nur 
zum	Teil	in	finanzieller	Hinsicht,	nicht	
aber wenn mehr als ein Kind vorhan-
den ist. Verluste entstanden hier vor 
allem durch die Pauschalisierung der 
Grundsicherung und den weitgehen-
den Wegfall von Einmalleistungen in 
der vormaligen Sozialhilfe (Kull/Ried-
müller 2007).7 Hinsichtlich der SGB II-
Geldleistungen ist somit festzustellen, 
dass durch den Regimewechsel die 
finanzielle	Abhängigkeit	von	einem	Er-
nährer und damit die Verweisung auf 
familiale Subsidiarität zu Lasten vieler 
arbeitsloser Frauen verstärkt wurde.

Rechte und Pflichten im neu-
en Sicherungsregime

Ungeachtet der Namensgebung 
des vierten „Gesetzes für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ 
betont das SGB II-Sicherungsregime 
vor	allem	die	Pflichten	arbeitsloser	
BürgerInnen, weniger ihre sozialen 
Rechte auf bestimmte Dienstlei-
stungen. Zwar wurden mit dem SGB 
II alle Arbeits- und Ausbildungssu-
chenden, auch jene ohne Anspruch 
auf Versicherungsleistungen (wie ehe-
malige Sozialhilfebeziehende) in die 
Arbeitsförderungsleistungen des SGB 
III einbezogen.8 Doch nahezu alle 

6 Westdeutsche Frauen hatten außer-
dem schon immer seltener als Männer 
Anspruch auf die Versicherungsleistung 
Arbeitslosengeld	aufgrund	häufig	„aty-
pischer“ und diskontinuierlicher Beschäf-
tigung, und erwarben somit seltener und 
niedrigere Arbeitslosenhilfeansprüche 
als Männer. Von den ehemaligen Arbeits-
losenhilfe-BezieherInnen verloren 15% 
der Frauen und 7,7% der Männer ihre 
Leistungsansprüche (Bruckmeier/Schnitz-
lein 2007: 17).
7 Inwieweit allein Erziehende von der 
durch Hartz IV ermöglichten Einbeziehung 
in die aktive Arbeitsförderung nach SGB III 
und	SGB	II	profitieren	können,	wird	unter	
2. untersucht.
8 Sozialhilfebeziehende konnten auch 
schon vor Hartz IV aktiv gefördert werden, 
sofern sie arbeitslos gemeldet waren. 
Allerdings	wurden	sie	aus	fiskalischen	
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Dienstleistungen der aktiven Arbeits-
förderung (Eingliederungsleistungen) 
werden für SGB II-„Kunden“ nur als 
Ermessensleistungen gewährt, auf 
die somit kein einklagbarer Rechts-
anspruch besteht. Ansprüche beste-
hen nur auf Vermittlungsleistungen9, 
während Leistungen der Arbeitsförde-
rung gesetzliche „Kann“-Leistungen 
darstellen. Als „Soll“-Vorschrift ist der 
Abschluss einer Eingliederungsverein-
barung mit jeder erwerbsfähigen SGB 
II-„KundIn“ vorgeschrieben, in der 
sowohl individuelle Eingliederungslei-
stungen als auch die Eigenbemühun-
gen festzuhalten sind (§ 15 SGB II). 
Auch	auf	die	flankierenden	Leistungen	
der sozialen Stabilisierung (§ 16 (2) 
SGB II), wie z. B. Unterstützung bei 
der Kinderbetreuung, besteht kein 
Rechtsanspruch. Gegenüber dem 
früheren Sozialhilferecht haben allein 
Erziehende	ihren	expliziten	Vorrang	
bei der Vergabe eines Kindertages-
betreuungsplatzes (§ 18 (3) BSHG) 
verloren.

Die Gender Implikationen der ge-
setzlichen Regelungen zu Rechten 
und	Pflichten	sind	widersprüchlich:

 Einerseits sind Personen mit Sor-
geverantwortung von der strikten Er-
werbspflicht	ausgenommen,	wenn	die	
Betreuung	von	Kindern	oder	pflegebe-
dürftigen Angehörigen nicht anders zu 
gewährleisten ist (§ 10 (1) SGB II). Da-
bei nimmt der Gesetzgeber die Not-
wendigkeit familialer Betreuung ge-
nerell für Kinder unter drei Jahren an. 
Bei älteren Kindern wird (aufgrund des 
Rechtsanspruchs auf einen Halbtags-
kindergartenplatz) davon ausgegan-
gen, dass die Betreuung sichergestellt 
ist. Die im SGB II durch verschärfte 
Zumutbarkeitsregeln generell erhöhte 
Erwerbsverpflichtung	Arbeitsloser	
ist also insofern selektiv, als sie eine 
pauschale gesetzliche Ausnahme für 
Betreuungspersonen von Kindern 
einer bestimmten Altersgruppe vor-
sieht, während für alle anderen Fälle 
eine umfassende Arbeitsmarktver-
fügbarkeit angenommen wird. Die 
pauschalisierte Ausnahme von der 
Zumutbarkeit steht in der Tradition des 
Ernährer-/Hausfrauenmodells, womit 
eine	egalitäre	Anwendungspraxis	auf	

Gründen als nachrangig behandelt – eine 
Praxis,	die	sich	bis	heute	offenbar	wenig	
geändert hat (siehe unten).
9 Lediglich junge Arbeitslose unter 25 
Jahren und (seit 2008) Ältere ab 58 Jahren 
haben Anspruch auf die „unverzügliche“ 
Vermittlung in Arbeit, Ausbildung oder 
eine Arbeitsgelegenheit (§ 3 SGB II). Ein 
Rechtsanspruch besteht zudem nach 6 
Monaten Arbeitslosigkeit auf einen Ver-
mittlungsgutschein (§ 37 SGB III).

Mütter wie Väter von Kleinkindern äu-
ßerst fraglich erscheint. 

Andererseits aber wurden die 
erwerbsfähigen PartnerInnen von 
Hilfebedürftigen	in	die	Erwerbspflicht	
neu einbezogen, unabhängig von ihrer 
bisherigen Nähe zum Arbeitsmarkt. 
Sie müssen ihre Arbeitskraft jetzt laut 
Gesetz in vollem Umfang, d. h. auf 
Vollzeitbasis, nutzen, um den Hilfebe-
darf zu reduzieren. Hierin zeigt sich 
die Orientierung an der universellen 
Erwerbspflicht,	wobei	allerdings	aus	
dieser	erweiterten	Verpflichtung	keine	
substantiellen Anspruchsrechte auf 
„moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt“ erworben werden.

So inkonsistent die gesetzliche 
Logik wirkt, so relativ eindeutig er-
scheint zumindest nach jüngsten Eva-
luationsbefunden die überwiegende 
Praxis	ihrer	Implementation	an	tradi-
tionellen Leitbildern orientiert zu sein: 
Laut einer breit angelegten Befra-
gung von SGB II-„Kunden“10 münden 
die widersprüchlichen gesetzlichen 
Orientierungen offenbar vielfach in 
einer geschlechtsrollenstereotypen 
Beratungs-	und	Vermittlungspraxis,	
die durch die weiten Ermessensspiel-
räume der Fachkräfte (und das Fehlen 
gleichstellungspolitischer Leitlinien, 
siehe unten) ermöglicht wird. Denn die 
Befunde zeigen:
• Männer erhalten im Durchschnitt 
häufiger	Beratung	als	Frauen	(1,84	
vs. 1,56 Gespräche in den letzten 6 
Monaten)	und	schließen	häufiger	Ein-
gliederungsvereinbarungen ab (49,0% 
vs. 41,9%), die von Männern zudem 
etwas positiver bewertet werden als 
von Frauen.11

• Männer werden etwas öfter mit ei-
ner Leistungskürzung sanktioniert als 
Frauen (14,3% vs. 10,3%), wobei mehr 
Männer als Frauen diese Erfahrung 
mehrmals machen müssen: 4,6% vs. 
2,5% (ZEW u.a. 2007: 172). Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass die Fachkräf-
te erhebliche Ermessensspielräume 
haben im Hinblick auf die an Hilfe-

10 Die Befragung wurde im Rahmen der 
Evaluation	der	Experimentierklausel	(§	
6c SGB II) von dem damit beauftragten 
Forschungsverbund in 154 ausgewählten 
Untersuchungsregionen durchgeführt. In 
zwei Befragungswellen im ersten Quar-
tal 2007 wurden insgesamt rund 25.000 
erwerbsfähige Hilfebedürftige in diesen 
Regionen befragt (vgl. ZEW u.a. 2007).
11 Die letztgenannten Prozentwerte be-
ziehen sich nur auf diejenigen Hilfebedürf-
tigen, die zum Befragungszeitpunkt über-
haupt schon (mindestens) eine Eingliede-
rungsvereinbarung abgeschlossen hatten. 
Dies waren nur 45,4% aller Befragten. Alle 
genannten Zahlen sind entnommen aus 
ZEW u. a. (2007: 165-169).

bedürftige gestellten Anforderungen 
und die Akzeptanz von Gründen ihrer 
Nichterfüllung.
• Eltern mit Kleinkindern unter drei 
Jahren erhalten seltener Beratung als 
die Gesamtheit aller Befragten (63,9% 
vs. 70,4%).
• Väter von Kleinkindern unter drei 
Jahren	werden	deutlich	häufiger	akti-
viert	als	Mütter.	Sie	erhalten	häufiger	
ein Beratungsgespräch (73,6% vs. 
58%),	schließen	erheblich	häufiger	
eine Eingliederungsvereinbarung ab 
(46,4% vs. 26,9%) und machen öfter 
die Erfahrung von Sanktionen (1,9% 
vs. 1,1%). Auch die wenigen allein 
erziehenden Väter werden eindeutig 
häufiger	aktiviert	als	die	zahlenmäßig	
weit überwiegenden allein erziehen-
den Mütter.

In dieselbe Richtung weist auch 
eine andere, qualitative Evaluations-
studie, in der die Interaktionsprozesse 
zwischen Fachkräften und Adressa-
tInnen der SGB II-Fallbearbeitung 
über einen Zeitraum von sechs Mona-
ten untersucht wurden (Baethge-Kins-
ky u. a. 2007; Bartelheimer/Henke 
2007).12 Auch hier zeigte sich der im 
Hinblick auf Geschlechter-Leitbilder 
widersprüchliche gesetzliche Auftrag 
an die Fachkräfte, der vielfach dazu 
führt, dass im Beratungsprozess tradi-
tionellen Rollenbildern gefolgt wird. 

Die umgekehrte Orientierung auf 
eine universelle Erwerbsbürgerschaft 
scheint sich nur zögerlich bzw. in 
geringerem Maß durchzusetzen. In 
dieser Weise lässt sich zum Beispiel 
der Befund der ZEW-Kundenbe-
fragung interpretieren, wonach die 
Situation anderer Mitglieder der „Be-
darfsgemeinschaft“ nur relativ selten 
(35% der Befragten) in der Beratung 
thematisiert wird (ZEW u.a. 2007: 
175) – entgegen dem ausdrücklichen 
gesetzlichen Auftrag.13 Dies könnte 
darauf schließen lassen, dass die mit 
dem SGB II neu eingeführte Erwerbs-
verpflichtung	von	PartnerInnen	nicht	

12 Die methodisch innovative Konzept-
studie „Neue soziale Dienstleistungen 
nach SGB II“ wurde vom Soziologischen 
Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) im 
Auftrag des IAB (Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung, Nürnberg) durchge-
führt. Bei drei Trägern der Grundsicherung 
wurde die Fallbearbeitung in insgesamt 20 
Fällen über einen Zeitraum von 6 Mona-
ten (1. Halbjahr 2006) untersucht. Dabei 
wurden die Interaktionsprozesse zwischen 
Fachkräften und AdressatInnen beobach-
tet und im Anschluss jeweils getrennte 
Interviews geführt sowie Fallakten ausge-
wertet.
13 Dabei zeigen sich allerdings Selektivi-
täten: Bei Haushalten mit Migrationshinter-
grund	ist	dies	häufiger	der	Fall	(ZEW	u.	a.	
2007: 176).
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generell, sondern selektiv von den 
Grundsicherungsstellen eingefordert 
wird. Die oben zitierte qualitative Eva-
luationsstudie zeigt in der Tat wenige 
Fälle auf, in denen dies – teils gegen 
den Widerstand der AdressatInnen 
– versucht wurde (Bartelheimer/Henke 
2007). Repräsentative Daten zu die-
ser Frage fehlen jedoch noch. 

Die gesetzliche Vorgabe der uni-
versellen	Erwerbspflicht	soll	nach	
SGB II auch dadurch erreicht werden, 
dass die persönliche Lebenssituation 
der Hilfebedürftigen einbezogen wird 
und Hindernisse der Erwerbsinte-
gration – wie z. B. Probleme bei der 
Kinderbetreuung – beseitigt werden 
sollen (§ 1 (1) SGB II). Dies geschieht 
nach Aussage der Betroffenen aber 
offenbar nur selten: Während fast 40% 
der Eltern mit Kindern unter 15 Jahren 
in der ZEW-Befragung ein Betreu-
ungsproblem nannten, thematisierte 
dieses Problem nur jede/r Sechste 
der Befragten gegenüber der Grund-
sicherungsstelle. Offenbar nicht ohne 
Grund, denn nur bei 5% der Fälle mit 
solchen Problemen ergriff die Grund-
sicherungsstelle konkrete Maßnah-
men (ZEW u.a. 2007: 167f.). 

Dass die Grundsicherungsträger, 
vor allem die Arbeitsagenturen und 
ihre Arbeitsgemeinschaften mit den 
Kommunen (ARGEn), nur wenig kon-
krete Abhilfe gegen fehlende Kinder-
betreuungsplätze anbieten (können), 
bestätigt auch eine Befragung der 
Träger selbst (IAW 2007: 129-130): 
Die große Mehrheit der Agenturen 
(61%) und ARGEn (62%) verwies 
im Jahr 2006 die SGB II-KundInnen 
schlicht an zuständige kommunale 
Stellen, wobei weniger als die Hälf-
te der Agenturen und ARGEn (44% 
bzw. 42%) über enge Kontakte zu 
diesen Stellen verfügt. Laut Gesetz 
sind die Träger aber zur Zusammen-
arbeit mit den lokalen Einrichtungen 
verpflichtet.	Immerhin	wurden	diese	
Kontakte gegenüber dem Vorjahr 
häufiger	geknüpft,	während	sich	nur	
noch wenige ARGE-MitarbeiterInnen 
(7%) selbst um das Problem kümmern 
(2005: 14%). Die MitarbeiterInnen der 
zugelassenen kommunalen Grundsi-
cherungsträger (zkT) kümmern sich 
dagegen eher selbst (28%) und ver-
fügen überwiegend (78%) über enge 
Kontakte zu entsprechenden kommu-
nalen Stellen.14 

14 Eine weitere Vorgehensweise der Trä-
ger ist es, die KundInnen direkt an Einrich-
tungen zur Kinderbetreuung zu verweisen 
(ARGEn: 31%, zkT: 28%). Die Agenturen 
mit getrennter Aufgabenwahrnehmung ver-
weisen nur zu 17% an Einrichtungen und 
kümmern sich selbst überhaupt nicht um 

Die Zahlen machen zweierlei deut-
lich: 

Erstens: Die große Mehrheit der 
Grundsicherungsträger (ARGEn und 
Agenturen) ist mit der Lösung der 
Kinderbetreuungsprobleme überfor-
dert und sieht diese auch nicht als 
ihre vorrangige Aufgabe an.15 Aus der 
Tradition der Bundesagentur für Arbeit 
ist dies auch verständlich, denn mit 
nicht arbeitsmarktbezogenen Proble-
men der Lebenssituation ihrer Klientel 
musste sie sich in der Vergangenheit 
nicht befassen. 

Dies zeigt zweitens, dass das 
Hartz IV Organisationsmodell für die 
gesetzlich vorgeschriebene „ganz-
heitliche“ Problembearbeitung der Ar-
beitsmarktintegration offenbar unge-
eignet ist. Den SGB II-„KundInnen“ ist 
mit einer bloßen Verweisung an ande-
re Stellen wenig geholfen, denn ob da-
mit ihr Problem letztlich wirklich gelöst 
wird, bleibt dabei offen. Die oben zi-
tierten qualitativen Fallbeobachtungen 
zeigen,	dass	diese	Verweisungspraxis	
bei sozialen Problemen (nicht nur der 
Kinderbetreuung, sondern z. B. auch 
bei Schulden) Standard ist, sich die 
Fachkräfte im weiteren Verlauf aber 
wenig darum kümmern, ob es tatsäch-
lich zur Problemlösung kommt (Baeth-
ge-Kinsky u. a. 2006). Dabei dürften 
die immer noch ungünstigen Betreu-
ungsrelationen – im Durchschnitt 192 
Fälle pro Vollzeit-MitarbeiterIn16 – eine 
nicht unwesentliche Rolle spielen. 

Viel grundsätzlicher wird hier au-
ßerdem deutlich, dass die Umsetzung 
der	universellen	Erwerbspflicht	mit	
den hartnäckigen, wohlfahrtsstaats-
typischen Infrastrukturproblemen 
sozialer Dienstleistungen in (West-) 
Deutschland kollidiert, die nicht „über 
Nacht“ lösbar sind. Dieser politische 
Konflikt	über	fiskalische	Prioritätenset-
zungen von Bund, Ländern und Kom-
munen wird allerdings auf dem Rücken 
der Betroffenen ausgetragen, die dem 
Aktivierungsregime „über Nacht“ un-
terworfen wurden, ohne dass sie mit 
ausreichenden	flankierenden	Unter-
stützungsleistungen rechnen können, 

eine Problemlösung (0%) (vgl. IAW 2007: 
130).
15 So geben nur 35% der ARGEn der 
Sicherstellung der Kinderbetreuung einen 
hohen/sehr hohen Stellenwert in ihrer Auf-
gabenwahrnehmung. Insgesamt gilt dies 
für 40% aller Grundsicherungsträger (IAW 
2007: 80).
16 Diese Zahl bezieht sich auf die Betreu-
ungsrelation aller erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen im Bereich Eingliederungs-
leistungen im Jahr 2006. Die Relation für 
unter 25-Jährige liegt mit durchschnittlich 
155 Fällen niedriger (vgl. IAW 2007: 92).

zumal sie auf diese keine Rechtsan-
sprüche geltend machen können.

Gleichstellungspolitik und 
Zugang zu Arbeitsförderung

Die Grundsicherungsträger sollen 
laut Gesetz die Gleichstellung der Ge-
schlechter als „durchgängiges Prinzip“ 
fördern, die persönlichen Lebensver-
hältnisse berücksichtigen und auf die 
Beseitigung	geschlechtsspezifischer	
Benachteiligungen hinwirken (§ 1 (1) 
SGB II). Es wurden allerdings keiner-
lei weitere Regelungen getroffen, wie 
diese Ziele umgesetzt werden sollen, 
und es gibt (anders als im Rechtskreis 
des SGB III) keine für diese Zielset-
zung Zuständigen bei den Grundsi-
cherungsträgern. Die einzig konkrete 
Festlegung besteht darin, dass Frauen 
im Rechtskreis SGB II (analog zum 
SGB III) entsprechend ihres Anteils an 
Arbeitslosen und ihrer Arbeitslosen-
quote mit Eingliederungsleistungen 
gefördert werden sollen (Zielförderan-
teil, § 8 SGB III). Auch in den internen 
Steuerungsprozessen zwischen Bun-
desagentur und Trägern fehlt – anders 
als für andere gesetzliche Ziele wie z. 
B. die Senkung passiver Leistungen 
– eine Konkretisierung zur Umsetzung 
des Gleichstellungsziels (Jaehrling 
2007).

Dieser ungenügende gesetzliche 
Versuch von Gender Mainstrea-
ming zeigt laut Evaluationsbefunden 
eindeutige Wirkungen, die hier nur 
ausschnitthaft zu skizzieren sind. 
So zeigt die IAW-Befragung der 
Grundsicherungsträger, dass diese 
der Geschlechtergleichstellung nur 
den vorletzten Rang in der Zielhierar-
chie ihrer Aufgabenwahrnehmung 
einräumen (IAW 2007: 67). Dem ent-
spricht, dass 2006 fast zwei Drittel 
der ARGEn keine Beauftragten für 
Chancengleichheit hatten, wobei sich 
dieser Anteil zum Vorjahr sogar noch 
leicht erhöht hat (IAW 2007: 83).17 
Bei den zugelassenen kommunalen 
Trägern trifft dies nur auf ein Drittel 
zu. In beiden Trägermodellen wird zu-
dem die Einbindung der bestehenden 
Beauftragten für Chancengleichheit 
bei der Entwicklung arbeitsmarktpo-
litischer Strategien als relativ gering 
bewertet (IAW 2007: 84). Dass das 
Problembewusstsein zumindest auf 
Leitungsebene wenig ausgeprägt ist, 
zeigt sich darin, dass die Geschäfts-
führer der Träger die Umsetzung des 
Gender Mainstreaming im Schnitt als 

17 Zu den unterschiedlichen Formen der 
Institutionalisierung von Gleichstellungspo-
litik vgl. IAQ u.a. 2007.
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gut bis befriedigend bewerten.18 Dazu 
passt, dass Gender-Schulungen in der 
Personalentwicklung der Träger nur 
in 5% der ARGEn und 10% der zkT 
eine hohe oder sehr hohe Bedeutung 
zugemessen wird (IAW 2007: S. 86). 

Wie diese wenig problembe-
wussten Einschätzungen bei den Trä-
gern zustande kommen, ist fraglich. 
Denn schon ein Blick in die Einglie-
derungsbilanzen zeigt, dass der ge-
setzliche Gleichstellungsauftrag mit-
nichten als erfüllt anzusehen ist.19 Die 
Frauenzielförderquoten werden ver-
fehlt, besonders in Westdeutschland: 
Dort	sind	Frauen	gemäß	o.	g.	Definiti-
on des Zielförderanteils zu 44,2% mit 
Eingliederungsleistungen zu fördern, 
real wurden in 2006 jedoch nur 37,6% 
gefördert (-6,6 Prozentpunkte) – damit 
hat sich ihr Förderanteil im Vorjahres-
vergleich sogar verschlechtert (-4,6 
Pp in 2005). Für die Bundesrepublik 
insgesamt wurde die Quote „nur“ um 
-3,2 Pp verfehlt, da in Ostdeutschland 
relativ mehr Frauen gefördert wurden; 
hier lag die tatsächliche Förderung um 
2,1 Pp über der Quote.20 

Bei besonders arbeitsmarktnahen 
Förderleistungen wie Eingliederungs-
zuschüssen wurden Frauen nur zu 
30,9% gefördert, bei der qualitativ 
eher	hochwertigen	beruflichen	Wei-
terbildung zu 40,9% (Bundesagentur 
für Arbeit 2007).21 Die weitaus meisten 
der im Rechtskreis SGB II geförderten 
Frauen (wie auch Männer) wurden 
mit den auf sechs Monate befristeten 
„1	€	Jobs“	gefördert,	wobei	auch	hier	
die Frauenquote verfehlt wurde. Ins-
gesamt wurden in 2006 nur knapp 
ein Viertel (24,5%) aller arbeitslosen 
Frauen im Rechtskreis SGB II mit 
Eingliederungsleistungen gefördert 
(Männer: 27,5%). Damit hat sich der 
Anteil geförderter Personen zum 
Vorjahr zwar um rund zehn Prozent-
punkte erhöht (vgl. Betzelt 2007c), 
bleibt aber gleichwohl hinter dem ge-
setzlichen Anspruch des „Förderns“ 
weit zurück. Inwieweit die Qualität und 
der Charakter der angebotenen Ein-
gliederungsleistungen überhaupt dem 
Förderanspruch genügt, sei dabei an 

18 ARGEn: 2,7, zkT: 2,2 auf einer fünfstu-
figen	Skala	mit	1	als	„sehr	gut“	(vgl.	IAW	
2007: 85).
19 Die Auswertung der Eingliederungsbi-
lanz 2006 übernahm für mich freundlicher-
weise Dipl.-Ökonomin Uta Pralle-Häusser.
20 Jahresdurchschnittliche Bestands-
daten für die Bundesrepublik Deutschland, 
ohne zkT wegen Datenübermittlungspro-
blemen. 
21 Diese wenig arbeitsmarktnahe Förde-
rung von Frauen hat bereits eine längere 
Tradition (vgl. Bothfeld/Gronbach 2002).

dieser Stelle mangels entsprechender 
Indikatoren dahin gestellt.

Bei genauerer Betrachtung der auf 
dem Arbeitsmarkt benachteiligten und 
daher auch von der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) als besonders förde-
rungsbedürftig eingestuften Gruppen 
zeigt sich überdies, dass diese ge-
nerell weit unterdurchschnittlich von 
Eingliederungsleistungen	profitieren.	
Insbesondere	gering	qualifizierte	
Frauen stellten in 2005 zwar mit 
63,2% die größte Gruppe arbeitsloser 
Frauen in Westdeutschland, wurden 
aber nur zu 54,7% gefördert (Betzelt 
2007c: 302).22 Ähnliches gilt für lang-
zeitarbeitslose Frauen, Ältere über 50 
Jahren, Schwerbehinderte und auch 
für Berufsrückkehrerinnen, die noch 
in 2005 entsprechend ihres Anteils an 
arbeitslosen Frauen gefördert wurden, 
in 2006 jedoch nicht mehr.

Zwei besonders benachteiligte 
Gruppen von Frauen tauchen nicht in 
diesen Statistiken auf: die arbeitslo-
sen Nichtleistungsbezieherinnnen und 
die allein Erziehenden. Sehr wahr-
scheinlich ist allerdings, dass sie – wie 
vor Hartz IV – eher selten gefördert 
werden, da laut Geschäftspolitik der 
BA eine Konzentration der Mittel auf 
die „arbeitsmarktnahen“ Kunden erfol-
gen soll. Allein Erziehende sind jeden-
falls der Typ „Bedarfsgemeinschaft“, 
der (wie schon zuvor in der Sozialhilfe) 
am längsten im Hilfebezug verbleibt 
(Graf/Rudolph 2006), und die breite 
Mehrheit weiblicher allein Erziehender 
wird kaum aktiv gefördert, wie die 
ZEW-Befragung zeigt.

Insgesamt ist die Förderpolitik in 
der deutschen Aktivierungsstrategie 
als in hohem Maße selektiv zu bezei-
chen, weil sie wenig dazu beiträgt 
bestehende Benachteiligungen abzu-
bauen.23  Sie setzt primär auf kosten-
günstige, eher wenig „befähigende“, 
weil überwiegend kurzzeitige Maß-
nahmen	mit	geringen	Qualifizierungs-
anteilen (Dingeldey 2007b).

Fazit: Verschärfte Ungleich-
heiten und konzeptionelle 
Flickschusterei

Bereits dieser kursorische Über-

22 Datenbasis ist die Eingliederungs-
bilanz 2005. In der Bilanz 2006 werden 
keine	Werte	für	gering	Qualifizierte	ausge-
wiesen.
23 Angesichts der durch die Vorläufer-
gesetze Hartz I-III massiv ausgebauten 
prekären Beschäftigung (Mini- und 
Midijobs, Leiharbeit, Solo-Selbständigkeit) 
ist vielmehr davon auszugehen, dass sich 
damit soziale Benachteiligungen verstär-
ken (vgl. Baethge-Kinsky/Wagner 2007).

blick über einige aktuelle Evaluati-
onsbefunde macht deutlich, dass die 
deutsche „Aktivierungspolitik“ nicht 
dazu beiträgt, bestehende soziale 
Ungleichheiten abzubauen, sondern 
diese vielmehr verstärkt. Die Re-Fa-
milialisierung von Einkommensrisiken 
durch die verschärfte Anrechnung 
von Partnereinkommen im Verein mit 
einer Förderpolitik, die das Gebot 
der Geschlechtergleichstellung sehr 
unzureichend umsetzt und überdies 
kaum etwas für besonders benach-
teiligte Gruppen tut, führt zu einer 
Vertiefung sozialer Ungleichheiten 
und zu verstärkten innerfamilialen 
Abhängigkeiten. Das Recht auf Er-
werbsteilhabe („right to work“) ist 
besonders für erwerbslose Mütter 
auch im deutschen „Aktivierenden 
Wohlfahrtsstaat“ weit von einer Rea-
lisierung entfernt – dazu fehlt es of-
fenkundig sowohl an entsprechender 
Betreuungsinfrastruktur als auch an 
unterstützender, befähigender För-
derung. Dieses Recht wird Frauen 
verwehrt, obwohl rund drei Viertel der 
Mütter	betreuungspflichtiger	Kinder	
im SGB II-Bezug erwerbstätig sein 
wollen, wenn auch überwiegend nur 
in Teilzeit, wie aktuelle Befragungen 
aus der Evaluationsforschung zeigen 
(Jaehrling 2007).

Gleichzeitig wurde das Recht auf 
De-Kommodifizierung	bei	Übernahme	
familialer Sorgeverantwortung („right 
to care“) im Zuge der verstärkten Er-
werbszentrierung des „Aktivierungs-
paradigmas“ insofern gesetzlich mas-
siv beschnitten, als es nur noch als 
Ausnahme von der Regel universeller 
Arbeitsmarktverfügbarkeit besteht, die 
an standardisierte Voraussetzungen 
wie das Kindesalter geknüpft ist. 
Dabei bleiben sowohl die weitaus grö-
ßeren, nicht nur altersgruppenspezi-
fischen	öffentlichen	Betreuungslücken	
vor allem der westlichen Bundesre-
publik unberücksichtigt, als auch die 
individuellen Lebensentwürfe und 
privaten Paarkonstellationen arbeits-
loser BürgerInnen. Der Gesetzgeber 
des „Aktivierenden Wohlfahrtsstaates“ 
oktroyiert hier in alter paternalistischer 
Tradition der Unterschichtspopulation 
ein verallgemeinertes erwerbszen-
triertes Lebensmodell, während er 
für Besserverdienende weiterhin das 
traditionelle Ernährermodell durch 
erhebliche Steuerprivilegien fördert 
und volle soziale Rechte unverändert 
an ein Normalarbeitsverhältnis knüpft. 
Allerdings wird dieser ansatzweise 
Pfadbruch mit dem Ernährermodell 
in	der	Implementationspraxis	bislang	
nur äußerst selektiv umgesetzt. Das 
Gesetz fungiert hier offenbar eher als 
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institutionalisierte Drohkulisse, die 
dank der weiten Ermessensspielräu-
me fallweise anwendbar ist. Die im 
deutschen Gender Regime langjährig 
geförderten Erwartungssicherheiten 
werden damit für die Armutsbevöl-
kerung aufgekündigt (vgl. Bothfeld 
2007).

Wie sind also diese geschlechter- 
und sozialpolitischen Inkonsistenzen 
in der Hartz IV Gesetzgebung und 
ihrer Implementation hinsichtlich der 
Bedeutung für das deutsche Gender 
Regime zu interpretieren? Zunächst 
ist Dingeldey (Dingeldey 2003, 2008) 
darin zuzustimmen, dass der Para-
digmenwechsel zum Aktivierenden 
Wohlfahrtsstaat in Deutschland of-
fenbar nur unvollständig vollzogen 
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Selbstverwaltung in der Sozialversicherung –  
wie präsent sind die Versicherteninteressen?

Aktueller Kenntnisstand –  
Ergebnisse eines Projekts

Eine der wichtigsten Vorausset-
zungen für wirksames und wirtschaft-
liches Handeln der Sozialversiche-
rungsträger in Deutschland ist, sich so 
eng wie möglich am Bedarf ihrer Ver-
sicherten zu orientieren. Dies soll u. a. 
durch die möglichst direkte Repräsen-
tation der Interessen von Mitgliedern 
und Versicherten erreicht werden. 
Diese Aufgabe soll – schon seit 
Gründung Gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) im 19. Jahrhundert 
– durch die Selbstverwaltung, der von 
den Versicherten und Arbeitgebern 
gewählten Vertretung, erfüllt werden.1  

Wie wird die gewählte Selbst-
verwaltung dieser Aufgabe gerecht? 
Wie sieht die Repräsentation von 
Versicherteninteressen in der GKV 
oder auch in anderen Sozialversiche-
rungsträgern aus? Trotz ihrer langen  
Existenz	wurde	die	Funktionsfähigkeit	
der Selbstverwaltung bemerkens-
wert wenig untersucht. Entsprechend 
bruchstückhaft und kurzatmig sind 
daher auch die meisten der Konzepte, 
sie weiter zu entwickeln.

Mitte 2007 gab der Bundesmini-
ster für Arbeit und Soziales (BMAS) 
ein Gutachten zur „Geschichte und 
Modernisierung der Sozialwahlen“ in 
Auftrag. Dieses wurde – nach einem 
entsprechenden Ausschreibungswett-
bewerb – an eine Gruppe von rechts-, 
sozial- und politikwissenschaftlichen 
ExpertInnen	des	Zentrums	für	Sozi-
alpolitik (Dr. Bernard Braun, Prof. Dr. 
Frank Nullmeier, Dr. Tanja Klenk), der 
Universität Halle (Prof. Dr. Winfried 
Kluth) und der Hochschule Neubran-
denburg	(Prof.	Dr.	Felix	Welti)	verge-
ben.

Schon zuvor hatte ein gemein-
sames Forschungsprojekt des 
Zentrums für Sozialpolitik und der 
Universität Duisburg-Essen auf 
eine Reihe schwerer Funktions- und 
Wirksamkeitsdefizite	aufmerksam	
gemacht: Mittels repräsentativer Be-
fragungen wurden aktuelle empirische 
Kenntnisse über das Funktionieren 
der Selbstverwaltung, die Wirksamkeit 
der Instrumente (hier auch: Kassen-
wechsel) und deren Zusammenwirken 

1 Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz 
von 1993 wurde dieser Modus noch um 
die Möglichkeit des freien Wechsels der 
Krankenkasse ergänzt.

gewonnen.2  

44% der im Jahr 2004 befragten 
Bevölkerung waren die Selbstver-
waltung und die Möglichkeit, sich 
an Sozialwahlen zu beteiligen, völlig 
unbekannt. Allerdings bewerteten 
diejenigen Versicherten, die über die 
Selbstverwaltung informiert waren, 
diese mehrheitlich als sinnvoll und 
wichtig. Die Unwissenheit in der Be-
völkerung einerseits wird auf der Seite 
der Kassen durch die Reduzierung 
der	Wahlakte	flankiert,	da	in	immer	
weniger Krankenkassen die alle sechs 
Jahre vorgesehenen Wahlen statt-
finden;	sie	werden	stattdessen	durch	
die irreführend als „Friedenswahl“ be-
zeichneten Nichtwahlen ersetzt. Um 
ein wahlförmiges Versichertenvotum 
zu verhindern, brauchen sich nach 
geltendem Recht die Verbände und 
Organisationen, die als Interessenver-
treter anerkannt sind (z. B. Gewerk-
schaften, andere Arbeitnehmerverei-
nigungen oder freie Listen) lediglich 
darauf zu einigen, zusammen nur so 
viele Kandidatinnen und Kandidaten 
aufzustellen, wie gewählt werden kön-
nen. Aber auch, wenn gewählt wurde, 
sank die Wahlbeteiligung kontinuier-
lich und lag 2005 bei 32%.

Zu diesen Schwachstellen einer 
mehrheitlichen und aktiven Legiti-
mation der Versichertenvertretung 
kommen noch weitere objektive und 
subjektive Mängel, welche die Funk-
tionsfähigkeit von Selbstverwaltung 
auch in der Wahrnehmung und der 
Erfahrung von Selbstverwaltungsak-
teuren weiter erheblich beeinträchti-
gen. Dazu zählt die Unterrepräsen-
tanz relevanter Versichertengruppen 
(z. B. junge oder weibliche Personen, 
Personen mit guten Kontakten zu 
Patientengruppen) in den Verwal-
tungsräten. Zudem schöpft die Selbst-
verwaltung selbst die bestehenden 
Gestaltungsmöglichkeiten, beispiels-
weise im Bereich der Prävention, der 
Kontakte zwischen Kasse und Versi-
cherten oder der Qualitätssicherung 
initiativ zu werden, oder die Umset-
zung entsprechender Aktivitäten aus 
Versichertensicht zu kontrollieren, bei 
weitem nicht aus. Wenn Mitglieder 

2 Das Projekt „Repräsentation von 
Versicherteninteressen in der GKV durch 
Selbstverwaltung und Kassenwechsel“ 
wurde von 2003 bis 2007 durchgeführt 
und von der von der Hans Böckler Stiftung 
(HBS) gefördert; ausführlich s. Braun/
Greß/Rothgang/Wasem (Hg.) 2008.

der Selbstverwaltung in ihrer Wahr-
nehmung initiativ waren oder Ver-
sichertenperspektiven einbrachten, 
standen	lediglich	finanzielle	Fragen	im	
Vordergrund. So wurde der von den 
Verwaltungsräten vom Gesetzgeber 
zugewiesenen bewusst offen und un-
bestimmt formulierte Entscheidungs- 
und Gestaltungsraum im Bereich von 
„Fragen grundsätzlicher Bedeutung“ 
(§ 197 SGB V) nicht ausgefüllt. Teils 
als Erklärung für die bisher dargestell-
ten Mängel, teils als eigenständiges 
Defizit	artikulieren	die	befragten	Versi-
chertenvertreter eine Fülle von Weiter-
bildungsbedarfen, die aber mehrheit-
lich noch nicht befriedigt wurden oder 
bewältigt werden können.

Nach	Kenntnis	dieser	komplexen	
Defizite	kann	eine	erfolgversprechen-
de Reform der Selbstverwaltung als 
Repräsentationsmechanismus nicht 
aus kleineren technischen Optimie-
rungen oder Einzelmaßnahmen be-
stehen.

BMAS-Gutachten „Geschich-
te und Modernisierung von 
Sozialwahlen“
Inhaltliche Zielsetzung und Bear-
beitungsform des Gutachtens

Die Notwendigkeit einer tiefgrei-
fenden Reform des Selbstverwal-
tungsmodells in der gesetzlichen 
Renten- (GRV), Unfall- (GUV), 
Krankenversicherung (GKV) und der 
sozialen	Pflegeversicherung	(SPV)	
veranlasste den Bundesminister für 
Arbeit und Soziales (BMAS), das Gut-
achten zur „Geschichte und Moderni-
sierung der Sozialwahlen“ in Auftrag 
zu geben. Trotz dieses so formulierten 
Auftrags war allen Beteiligten be-
wusst, dass es angesichts der Kennt-
nisse	über	Mängel	und	Defizite	nicht	
nur um engere Empfehlungen gehen 
könne, wie die Wahlen besser zu or-
ganisieren seien, sondern dass auch 
Reformen im Vorfeldes der Wahlen (z. 
B. bezüglich des Kreises der Wahlbe-
rechtigten) und der Handlungswirklich-
keit von Selbstverwaltung zwischen 
den Wahlen erforderlich sein würden.

Die Ergebnisse des Gutachtens 
beruhen auf der systematischen 
Sekundärauswertung eigener und 
vorliegender empirischer und syste-
matischer Analysen über das Prinzip 
der funktionalen Selbstverwaltung 
in der Sozialversicherung und auch 
in anderen sozialen Bereichen (z. B. 
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Kammern), auf den Ergebnissen einer 
Analyse der Selbstverwaltungs-Ar-
chive des Bundesbeauftragten für die 
Durchführung der Sozialwahlen, des 
Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS), des Bundesministe-
riums für Gesundheit (BMG) und des 
Bundesarchivs von 1953 bis heute, 
sowie auf den Ergebnissen einiger 
zusätzlicher empirischer Erhebungen 
(u. a. zur Öffentlichkeitsarbeit der und 
über die Selbstverwaltung) und 31 
ausführlichen und ergebnisoffenen 
ExpertInnen-Interviews	mit	ehren-
amtlichen Selbstverwaltungsakteuren 
und Angehörigen der hauptamtlichen 
Verwaltungen aus allen Sozialversi-
cherungszweigen.

Nach Beendigung aller Arbeiten 
und insbesondere nach der kritischen 
Würdigung der Ende 2007 sehr 
kontrovers geführten Debatte über 
einen Zwischenbericht präsentierte 
die Gutachtergruppe ihr rund 300 
Seiten umfassendes Gutachten Ende 
Februar 2008 dem BMAS, das in der 
endgültigen Form Ende März 2008 
überreicht wurde.

Die Empfehlungen lassen sich in 
den folgenden an den Gesetzgeber 
und die Träger der Sozialversicherung 
gerichteten Handlungsempfehlungen 
zusammenfassen:

I. Allgemeine Empfehlungen
• Die Basis für alle Einzelemp-
fehlungen bildet das Plädoyer, die 
Sozialwahlen als zentralen und 
unverzichtbaren Modus der Verwirk-
lichung der Grundkonzeption der 
Selbstverwaltung in den Trägern der 
Sozialversicherung beizubehalten. 
Soziale Selbstverwaltung wird dabei 
als eine Form der Betroffenen-Selbst-
verwaltung verstanden, die von der 
aktiven Mitwirkung der Versicherten 
und Arbeitgeber lebt, die über die 
sie repräsentierenden Organisati-
onen umgesetzt wird. Angesichts 
der bisher normativ geltenden und 
im Bewusstsein der Akteure fest und 
tief verankerten Form der Beitrags-
zahler-Selbstverwaltung handelt es 
sich hierbei um einen radikalen und 
folgenträchtigen Paradigmenwechsel.
• Dies bedeutet eine klare und 
ausführlich interdisziplinär begrün-
dete Absage, Wahlen durch Modelle 
der Bestellung oder Kooptation zu 
ersetzen. Dadurch würde nämlich die 
körperschaftliche Selbstverwaltung 
in ein anstaltliches Autonomiemodell 
überführt. Das würde zwar ggf. Ko-
sten eingesparen; eine Erhöhung von 
Legitimation, Akzeptanz und Effektivi-
tät wäre damit aber nicht verbunden.
• Das Plädoyer für die Beibehal-

tung der Sozialwahlen schließt weiter 
die	Empfehlung	ein,	die	Praxis	der	
Friedenswahlen so weit wie möglich 
zurückzudrängen und durch Urwahlen 
zu ersetzen. Eine Erhöhung der Ak-
zeptanz und Effektivität der Arbeit der 
Sozialversicherungsträger erscheint 
den Gutachtern am Besten durch 
kompetitive Wahlen und ein größeres 
Engagement im Legitimationsprozess 
zu erreichen zu sein. Dazu bedarf 
es eines Bündels von aufeinander 
abgestimmten Modernisierungsmaß-
nahmen bei den Organen, dem Wahl-
verfahren und der Kommunikation vor 
und zwischen den Wahlen.
• Bei einer Modernisierung der 
Sozialwahlen ist einerseits darauf zu 
achten, die meist historisch zufälligen, 
aber oft das Verständnis von Selbst-
verwaltung erschwerenden Beson-
derheiten möglichst weitreichend zu 
homogenisieren und anzugleichen. 
Andererseits muss aber auch syste-
matisch auf die erheblichen funktiona-
len Unterschiede und die unterschied-
lichen sozialen Binnenstrukturen der 
verschiedenen Sozialversicherungs-
träger geachtet werden. Dies führt 
prinzipiell und in manchen Details zu 
trägerspezifisch	unterschiedlichen	
Reformempfehlungen.

II. Empfehlungen für die Moderni-
sierung der Organstrukturen
• Angesichts der unterschied-
lichen Nähe bestimmter Gruppen der 
Sozialversicherten zur betrieblichen 
Arbeitswelt, des wachsenden Anteils 
von Versicherten außerhalb eines 
abhängigen Arbeitsverhältnisses und 
wegen der faktischen Verringerung 
des ursprünglich paritätischen Finan-
zierungsanteils der Arbeitgeber an 
den Sozialversicherungsbeiträgen auf 
deutlich unter 50%, wird empfohlen, in 
der GKV, der SPV und der GRV eine 
Zusammensetzung des Selbstver-
waltungsorgans aus 1/3 Arbeitgebern 
und 2/3 Versicherten einzuführen bzw. 
wieder einzuführen.3 Für die Ersatz-
kassen empfehlen sie daher die Neu-
einführung eines Drittels der Verwal-
tungsratssitze für Arbeitgeber. Eine 
Ausnahme sind die geschlossenen 
Betriebskrankenkassen, in denen die 
Gutachter für die Beibehaltung der 
jetzigen Halbparität plädieren. Wegen 
der deutlich anders gearteten Aufgabe 
der GUV und der dortigen ausschließ-
lichen Finanzierung aus Arbeitgeber-

3 Das jetzt geltende halbparitätische 
Modell ist in einem Teil der GKV (alle 
Krankenkassen außer den Ersatzkassen) 
als ein Ausdruck der Sozialpartnerschaft 
als Gründungsideologie der alten Bundes-
republik Deutschland erst zu Beginn der 
1950er Jahre eingeführt worden.

beiträgen empfehlen die Gutachter 
für die gewerblichen und landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften 
und die Unfallkassen des Bundes die 
Beibehaltung des jetzigen Modells. 
Für die Unfallkassen der Länder und 
Gemeinden – mit einem hohen Anteil 
von Versicherten außerhalb des 
Arbeitsverhältnisses – empfehlen die 
Gutachter, den Ländern die Gestal-
tung zu überlassen.
• Angesichts der sozialen und 
rechtlichen Veränderungen empfeh-
len die Gutachter ferner, den Kreis 
der bisher zur Vorschlagsberechti-
gung für Versichertenvertreter be-
rechtigten, stark arbeitnehmer- und 
arbeitswelt-orientierten Verbänden 
und Vereinigungen in Richtung des 
Konzeptes von Betroffenen/Versicher-
tenpartizipation und -repräsentation 
zu erweitern. Anstelle von „sonstigen 
Arbeitnehmervereinigungen“ sollen 
„sonstige Vereinigungen mit sozial- 
oder berufspolitischer Zwecksetzung“ 
vorschlagsberechtigt sein. Um die 
sozialpolitische Relevanz und orga-
nisatorische Leistungsfähigkeit der 
beteiligten Vereinigungen zu sichern, 
sollen	diese	verpflichtet	sein,	bei	
mindestens drei Versicherungsträgern 
des gleichen Sozialversicherungs-
zweiges Listen einzureichen und eine 
entsprechende Anzahl von Unter-
stützungsunterschriften (4.000) aus 
mindestens drei Trägern beizubringen.
• Die Unabhängigkeit der vor-
schlagsberechtigten Listen und der 
Organvertreter von den Sozialversi-
cherungsträgern soll gestärkt wer-
den, indem die Unvereinbarkeit von 
Hauptamtlichkeit und Selbstverwal-
tungsmandat und das Verbot der Be-
herrschung von Vereinigungen jeweils 
auf Beschäftigte aller Sozialversiche-
rungszweige ausgedehnt werden.
• Die Unabhängigkeit der Selbst-
verwaltungsakteure und -organe 
von	konfligierenden	Interessen	(z.	B.	
Leistungserbringer und damit Ver-
tragspartner) soll geschützt werden, 
indem	die	Vorschriften	zur	finanziellen	
Unabhängigkeit und Transparenz 
aller vorschlagsberechtigten Organi-
sationen geschärft und regelmäßig 
überprüft werden.
• Die vorschlagsberechtigten 
Vereinigungen müssen eine uneinge-
schränkt transparente demokratische 
innere Struktur aufweisen. Sie müs-
sen offen legen, nach welchem Modus 
ihre Kandidatinnen und Kandidaten 
aufgestellt werden.
• Da das Verwaltungsrats-Modell in 
der GKV (Abschaffung der Zweizügig-
keit der von Versicherten und Arbeit-
gebern gewählten ehrenamtlichen 
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Vertreterversammlung und des aus 
ihrer Mitte besetzten ehrenamtlichen 
Vorstands mit einem hauptamtlichen 
Geschäftsführer zugunsten eines 
ehrenamtlichen Verwaltungsrates und 
eines hauptamtlichen Vorstands) in 
seinen Auswirkungen auf die Qualität 
der Selbstverwaltungsarbeit unter-
schiedlich beurteilt wird, dies aber 
bislang nicht systematisch evaluiert 
worden ist, sieht die Gutachtergruppe 
von einer Empfehlung zu der Frage 
ab, ob dieses Modell auf andere 
Sozialversicherungsträger übertragen 
werden sollte.
• Um die Handlungsorientierung auf 
„Fragen von grundsätzlicher Bedeu-
tung“ in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung zu stärken, werden gesetz-
liche Konkretisierungen empfohlen. 
Dabei ist durch eine „insbesondere“-
Formulierung klar zu machen, dass es 
sich um keine abschließende Aufzäh-
lung der Fragen von grundsätzlicher 
Bedeutung handelt. Zu den Konkreti-
sierungen sollten die Information und 
Zustimmung	zu	finanzwirksamen	Vor-
gängen ab einer bestimmten Größen-
ordnung, Formulierung von Leitlinien 
für die Geschäftspolitik, Festlegung 
von Zielvereinbarungen für das Haupt-
amt und Einbindung in Personalent-
scheidungen auf der ersten Ebene, 
der Bereich der Organisation von 
Beratung und Auskunft, das Wider-
spruchsverfahren, das Beschwerde-
management, die Überprüfung der 
Qualität von Versicherungsleistungen, 
neue Versorgungsformen und die Ko-
operation, Abstimmung und Kommu-
nikation mit anderen Leistungsträgern 
gehören.
• Ebenfalls für empfehlenswert hal-
ten die Gutachter weitere Konkretisie-
rungen der wiederum im Krankenkas-
sen-Bereich sehr allgemein und weit 
gehaltenen	Berichtspflichten	des	Vor-
standes an den Verwaltungsrat, ohne 
damit	andere	Berichtspflichten	und	
-inhalte auszuschließen. Im Bereich 
der Bundesagentur für Arbeit erwies 
sich nach Ansicht von Beteiligten bei-
spielsweise	die	Pflicht	zur	Vorlage	von	
Berichten der Innenrevision und der 
Antwortschreiben des Vorstandes als 
geeignet, die Selbstverwaltungsarbeit 
auf relevante Inhalte zu fokussieren. 
Um die Transparenz über die Arbeit 
der Selbstverwaltungsorgane in der 
GRV zu erhöhen, wird eine regelmä-
ßige Information der Versicherten (von 
ca. 2 Seiten), die mit der jährlichen 
Renteninformation verschickt wird, 
vorgeschlagen.
• Um eine funktionsgerechte Auf-
gabenerfüllung für eigenständige 
Kontroll- und Gestaltungsaufgaben in 

der	sozialen	Pflegeversicherung	zu	
ermöglichen, empfehlen die Gutach-
ter, eigenständige Verwaltungsräte 
der	Pflegekassen	einzurichten.	Dies	
schließt gemeinsame Gremien nicht 
aus, ermöglicht aber deren interes-
sengerechte Verhandlung. Für die 
Vorstände kann es bei der bisherigen 
Organleihe durch die Krankenkassen 
bleiben.

III. Empfehlungen zur Durchfüh-
rung der Sozialwahlen
•	 Die	Gutachtergruppe	empfiehlt,	
die Wahlberechtigung auf alle Versi-
cherten ab 16 Jahren auszudehnen. 
Ferner	empfiehlt	sie,	dass	das	passive	
Wahlrecht allen zustehen soll, die das 
Wahlrecht zum Bundestag besitzen 
oder ein Jahr lang der Versicherung 
angehören. Der bisherige Ausschluss 
der Familienversicherten in der 
Kranken-	und	Pflegeversicherung	
und der Hinterbliebenenrentner in der 
Rentenversicherung muss schon aus 
Gründen der Geschlechtergerechtig-
keit entfallen. Vor allem schließt die 
bisherige Regelung aber Personen 
von der Sozialwahl aus, die eindeutig 
und sehr speziell von Entscheidungen 
der selbstverwalteten Träger betroffen 
sind.
• Da eine „Modernisierung von 
Wahlen“ aus Sicht der Gutachter 
keinen Sinn hat, wenn weiterhin bei 
vielen Trägern keine Wahlhandlungen 
stattfinden	müssen,	empfehlen	
die Gutachter die Einführung einer 
verpflichtenden	Urwahl	der	Versicher-
tenvertreter der Selbstverwaltung in 
GKV, GRV und SPV.
• Angesichts der allerdings nur plau-
sibel vermuteten Interessenhomoge-
nität und verbandlichen Konzentration 
auf	Seiten	der	Arbeitgeber	empfiehlt	
die Gutachtergruppe, dort von der 
Pflicht	zur	Urwahl	abzusehen.	Sollte	
den Annahmen empirisch basiert 
widersprochen werden, steht einer 
Überprüfung dieser Empfehlung nichts 
im	Wege.	Wegen	der	spezifischen	
Bedingungen in der gewerblichen 
und landwirtschaftlichen Unfallversi-
cherung halten die Gutachter dort die 
Fortführung	der	bisherigen	Praxis	für	
vertretbar.
• Um sicherzustellen, dass Ur-
wahlen auch dann durchgeführt 
werden, wenn nur eine Vorschlagsliste 
eingereicht	wird,	empfiehlt	die	Gut-
achtergruppe die Einführung eines 
Wahlverfahrens mit Präferenzstimme 
(Vorzugsstimmenverfahren) in einem 
System lose gebundener Listen. 
Dieses Verfahren ermöglicht zudem 
die Kombination von Listen- und Per-
sonenwahl.

• Um eine bessere Repräsentanz 
von Frauen in den Selbstverwaltungs-
organen	zu	erreichen,	empfiehlt	die	
Gutachtergruppe, eine Besetzung 
der Vorschlagslisten vorzuschreiben, 
die dem Geschlechterverhältnis in 
der Versichertenschaft entspricht. Ob 
dies zu einer entsprechenden Organ-
besetzung führt, entscheiden beim 
Vorzugsstimmenverfahren die Versi-
cherten. 

IV. Empfehlungen zur Information 
und Kommunikation vor und zwi-
schen den Wahlen
•	 Die	Gutachtergruppe	empfiehlt,	
§ 39 SGB IV so zu fassen, dass bei 
allen Sozialversicherungsträgern die 
Wahl von Versichertenältesten bzw. 
Vertrauenspersonen die Regel ist, von 
der nur durch Satzung abgewichen 
werden kann. Die Versicherungsträger 
sollten	somit	zumindest	verpflichtet	
sein, sich zu entscheiden, ob sie Ver-
trauenspersonen haben wollen oder 
nicht.	Für	Krankenkassen	und	Pflege-
kassen sollten je getrennte Vertrau-
enspersonen gewählt werden. 
• Angesichts des weder für die 
Versicherten noch für die allgemeine 
Öffentlichkeit befriedigenden Zu-
stands der Berichterstattung über die 
Existenz	des	Verwaltungsmodells	„so-
ziale Selbstverwaltung“ und der realen 
Arbeit der Selbstverwaltungsorgane 
und ihrer wichtigsten Ausschüsse 
mit Versichertenbezug (z. B. Wider-
spruchsausschuss), wird empfohlen, 
hierzu verbindliche Berichterstat-
tungspflichten	oder	Transparenzregeln	
einzuführen. 
So könnte es vergleichbar den eben-
falls gesetzlich vorgeschriebenen und 
selbstverwaltet organisierten „Qua-
litätsberichten der Krankenhäuser“ 
die	Pflicht	zu	einem	z.	B.	jährlich	zu	
erstellenden „Selbstverwaltungsbe-
richt“ jedes selbstverwalteten Sozial-
versicherungsträgers geben, der sich 
sowohl auf die innerhalb der Sozi-
alwahlen bekanntgemachten Ziele 
der Selbstverwalter als auch auf die 
gesetzlich konkretisierten Fragen all-
gemeiner Bedeutung beziehen kann. 
Begleitet werden könnte dies übergrei-
fend durch einen ebenfalls in kürzeren 
Zeitabständen zu erstellenden und 
der Öffentlichkeit vorzustellenden 
Bericht des in seinen Aufgaben leicht 
angereicherten „Bundesbeauftragten 
für die Durchführung der Sozialwahlen 
und die Transparenz über Selbst-
verwaltung“ über die Wirklichkeit 
der Verwaltungspartizipation durch 
Selbstverwaltung. Dies könnte sich an 
die	Praxis	der	anderen	Bundesbeauf-
tragten beispielsweise im Bereich der 
Integrationspolitik oder der Patienten 
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anlehnen. Inhaltlich und organisato-
risch könnten diese Berichte durch 
eine aus Vertretern aller selbstver-
walteten Sozialversicherungsträger, 
Wissenschaftlern und Vertretern der 
Fachministerien zusammengesetzte 
Einrichtung (z. B. Selbstverwaltungs-
rat) erfolgen. Von allzu rigiden Vorga-
ben sollte allerdings Abstand genom-
men werden.
•	 Um	die	Qualifikation	der	ehren-
amtlichen Selbstverwaltungsorgan-
mitglieder	zu	stärken,	empfiehlt	die	
Gutachtergruppe, die Rechte und 
Pflichten	zur	Fortbildung	zu	verbes-
sern. Sie müssen zudem ein zwei-
felsfreies und von allen Betroffenen 
sozial anerkanntes Recht auf Arbeits-
freistellung für Fortbildungsveranstal-
tungen bekommen. Die Kosten der 
Arbeitsfreistellung und die Teilnahme 
an anerkannten Fortbildungsver-
anstaltungen auch der vorschlags-
berechtigten Organisationen und 
von unabhängigen Bildungsträgern 
müssen analog der Regelung in § 37 
Abs. 6 Betriebsverfassungsgesetz 
für Betriebsratsmitglieder von den 

Sozialversicherungsträgern	finanziert	
werden.
• Um die Beratungs- und Entschei-
dungsqualität der Selbstverwaltung 
zu verbessern und die ehrenamtliche 
Selbstverwaltung gegenüber dem 
hauptamtlichen Vorstand samt seinem 
gesamten Verwaltungsapparat zu 
stärken, empfehlen die Gutachter bei-
spielsweise die verbindliche Vorgabe, 
wissenschaftliches Know-how bzw. 
Beiräte bei der Selbstverwaltung und 
nicht ausschließlich bei der hauptamt-
lichen Verwaltung zu bilden und eng 
anzubinden. 
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Durch die Reform der Selbstverwal-

tung im Hochschulbereich sind die Pro-
bleme neuer Leitungsstrukturen ins öf-
fentliche Bewusstsein gerückt. Über die 
bisherige Diskussion hinaus beleuchtet 
Tanja Klenk anhand von Fallstudien zur 
Selbstverwaltung im Bereich der Bildung 
und Sozialen Sicherung nun erstmals 
Leitungsreformen als eigenständiges 
Handlungsfeld der Verwaltungsmoder-
nisierung. Dabei fragt sie auch nach 
der Zukunft eines für den deutschen 
Verwaltungsaufbau zentralen Organisa-
tionstypus.

tatsächlich funktionieren und dazu 
beitragen, die Wirksamkeit, Qualität 
und Wirtschaftlichkeit der gesundheit-
lichen Versorgung zu gewährleisten. 
Ihre Antworten basieren auf mehreren 
repräsentativen und zum Teil erstma-
lig so durchgeführten Befragungen 
der Bevölkerung und der Versiche-
rungsvertreter in der Selbstverwal-
tung. Hinsichtlich der 'Abstimmung mit 
den Füßen' stellen die Verfasser zwar 
eine hohe Wechselbereitschaft fest, 
aber die bisher unzureichenden Alter-
nativen und zu hohe inhaltliche Barri-
eren hemmen den Kassenwechsel. In 
der Selbstverwaltung diagnostizieren 
die Autoren Struktur- und Funktions-
mängel u. a. durch eine geringe aktive 
Legitimation, die Unterrepräsentanz 
relevanter Versicherungsgruppen und 
unzulänglich ausgeschöpfte Hand-
lungsmöglichkeiten.
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Pioniere und Nachzügler der Sozialpolitik:
Die komplementäre Entstehung von Wohlfahrtsstaat 

 und Wohlfahrtsmarkt

Aus der Wohlfahrtsstaatsfor-
schung ist allgemein bekannt, dass 
Deutschland unter der Federführung 
von Reichskanzler Otto von Bismarck 
als erster Staat nationale Sozialver-
sicherungssysteme einführte. Das 
Konzept verbreitete sich schnell und 
insbesondere europäische Länder 
entwickelten innerhalb eines Jahrhun-
derts umfassende und ausgereifte 
Sozialstaaten (u. a. Frankreich, Däne-
mark, Österreich). Andere Wohlfahrts-
staaten führten Sozialprogramme erst 
spät auf nationaler Ebene ein oder sa-
hen von einer allgemeinverbindlichen 
Implementierung bisher ganz ab (u. a. 
USA, Schweiz, Kanada).

Ausgehend von der Krise der 
Wohlfahrtstaaten in den 1970er Jah-
ren stellt sich jedoch die Frage, wie 
sie sich weiterentwickeln werden. Ne-
ben vielen anderen Reformoptionen 
versprechen insbesondere Märkte 
eine	effizientere	Ressourcenallokati-
on als der Wohlfahrtsstaat. Zunächst 
können interne Märkte geschaffen 
werden,	die	effizienteres	staatliches	
Handeln ermöglichen. Budgetierung 
und Benchmarking führen z. B. zu 
einem simulierten Wettbewerb inner-
halb von Behörden. Insbesondere 
die Anwendung privatwirtschaftlicher 
Managementmethoden führt zur 
Entstehung interner Märkte in Verwal-
tungsprozessen. Der Staat kann sich 
aber auch als Anbieter zurückziehen, 
um das Feld der sozialen Sicherung 
externen	Märkten	zu	überlassen.	Pri-
vatwirtschaftliche Unternehmen bieten 
die Leistungen an und konkurrieren 
um Kunden. Gerade im Gesundheits-
bereich wurde dies sehr eindrucksvoll 
an der Einführung von Quasi-Märkten 
im britischen Gesundheitssektor illus-
triert (Glennerster/Le Grand 1995). 

Die	Externalisierung	und	Ver-
marktlichung von sozialen Gütern 
wird zusammenfassend als Wohl-
fahrtsmarkt bezeichnet (Nullmeier 
2001; Taylor-Gooby 1999). Der Staat 
erbringt die sozialen Leistungen nicht 
mehr selbst, sondern Märkte produ-
zieren und verteilen die sozialen Gü-
ter. Wohlfahrtmärkte dienen demnach 
– wie auch wohlfahrtstaatliche Pro-
gramme – der sozialen Risikopräven-
tion oder -nachsorge, jedoch mit den 
Mitteln des Marktes. Der Wettbewerb 
wird zwar sozialpolitisch reguliert, die 
Produktanbieter konkurrieren aber 

untereinander. Die staatlichen Aufga-
ben beschränken sich damit auf eine 
Regulierung und Subventionierung 
der Wohlfahrtsmärkte. Subventi-
onen können als direkte Zuschüsse, 
als indirekte Steuererleichterungen 
oder als Gutscheine für Sach- und 
Dienstleistungen gewährt werden, 
z. B. allgemeine Bildungsgutscheine 
für öffentliche und private Schu-
len in Schweden. Die Regulierung 
zeichnet sich durch Festsetzung von 
Produktstandards, Lizenzierung, Mo-
nitoring und Sanktionierung aus. Bei-
spielsweise wird ein Marktzugang nur 
gewährt, wenn bestimmte Standards 
eingehalten werden wie bei den Pro-
dukten der deutschen Riester-Rente. 
Außerdem weisen die Wohlfahrtsmär-
kte eine große organisatorische Nähe 
zur Sozialpolitik auf, wenn sie z. B. 
von sozialstaatlichen Behörden regu-
liert und kontrolliert werden bzw. der 
Marktzugang in Sozialgesetzbüchern 
geregelt ist.

 Die sozialpolitische Forschung 
konnte bisher nicht zeigen, wann 
Wohlfahrtsmärkte eingeführt wurden 
und wie etabliert sie in einzelnen 
Ländern sind. Wir wissen noch nicht, 
in welchen Ländern zuerst Wohl-
fahrtsmärkte entstanden sind und in 
welchen Politikfeldern der Wandel 
am weitesten fortgeschritten ist. 
Welche Staaten sind die Pioniere der 
Vermarktlichung? Wer sind die Nach-
zügler? Sind die Pioniere staatlicher 
Wohlfahrt auch die Keimzellen von 
Wohlfahrtsmärkten?

Um diesen Fragen nachzugehen 
werden zunächst Verstaatlichung und 
Vermarktlichung konzeptionalisiert. 
Anschließend wird die Entwicklung 
der Wohlfahrtsstaaten beschrieben 
und das Niveau der Sozialausgaben 
dargelegt. Im dritten Teil werden diese 
Ergebnisse mit der Entstehung einzel-
ner Wohlfahrtsmärkte kontrastiert und 
verdeutlicht, welche komplementären 
Entwicklungen zu beobachten sind. 
Im letzten Kapitel werden die Ergeb-
nisse zusammengefasst und daraus 
resultierende Trends der Sozialpolitik 
erörtert.

1. Verstaatlichung und Ver-
marktlichung

Die Entwicklung der Sozialpolitik 
ist bis Ende des 20. Jahrhundert eine 
fortschreitende Nationalisierung, d. 

h.	„eine	Expansion	staatlicher	Herr-
schaftsgewalt [...] – also das An-sich-
Ziehen neuer Verantwortlichkeiten 
und [der] Ausbau der Autonomie 
nationaler Institutionen“ (Leibfried/
Zürn 2006: 37). Im Gegensatz dazu 
sprechen wir von einer Privatisie-
rung, wenn „Verantwortlichkeiten an 
nicht-staatliche Einheiten“ (ebd.), wie 
Verbände, Familien oder Marktakteure 
abgeben werden. Staatliche Organi-
sationsformen, d. h. eine öffentliche 
allgemeinverbindliche Organisation 
und eine demokratische Beteiligung 
bei der Gesetzgebung, werden zu-
gunsten privater weniger allgemein-
verbindlicher Organisationsstrukturen 
aufgeben. Unter den vier Sektoren der 
Wohlfahrtsproduktion (Staat, Markt, 
Verbände, Familie) ist der staatliche 
Sektor der öffentliche.

Eine Vermarktlichung von Sozi-
alpolitik ist demnach eine Form der 
Privatisierung, denn das Organisati-
onsprinzip von Familien und Verbän-
den beruht nicht auf Wettbewerb und 
möglichst	effizienter	Ressourcenallo-
kation durch den Preismechanismus. 
Familien beruhen auf dem Prinzip der 
Verwandtschaft und gewachsenen 
Beziehungen zueinander; Verbände 
sind freiwillige Gemeinschaften auf 
Gegenseitigkeit, die ihre Interessen 
durch Verhandlungen durchsetzen 
(ausführliche Diskussion bei Zapf 
1981: 391). Vermarktlichung im um-
fassenden Sinne bedeutet also die 
Verschiebung von Verantwortlich-
keiten des Staates, der Familien und 
der Verbände auf Märkte und deren 
Akteure (Unternehmen, Verbraucher 
(-verbände), Arbeitnehmer (Gewerk-
schaften), Arbeitgeber, Aktionäre). 

Im Gegensatz dazu bezeichnet 
Verstaatlichung einen Transfer von 
Verantwortung zum Staat, die sich 
aus den drei anderen Sektoren der 
Wohlfahrtsproduktion speist. Verstaat-
lichung unterscheidet sich deshalb 
zunächst nicht von Nationalisierung. 
Der Unterschied gegenüber Nationali-
sierung liegt lediglich in einer feineren 
Differenzierung zwischen den Sek-
toren der privaten Wohlfahrtspro-
duktion, so dass Verstaatlichung und 
Vermarktlichung kontrastiert werden 
können.

Im	Kontext	von	Wohlfahrtsmärkten	
sind die Sektoren Familie und Verbän-
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de von nachrangigem Interesse. Sie 
unterliegen ebenfalls seit jeher einer 
staatlichen Regulierung und produzie-
ren soziale Güter; die aktuelle haupt-
sächliche Verlagerung dieser vier 
Sektoren zueinander erfolgt derzeit 
jedoch, so die These, auf der Achse 
Staat – Markt. Da die Kürze des Bei-
trages keine ausführliche Diskussion 
der Verlagerungen zwischen den Sek-
toren	zulässt,	einige	exemplarische	
Beispiele aus Deutschland: 

Eine Defamiliarisierung setzte in 
Deutschland im eigentlichen Sinne 
erst im silbernen Zeitalter der Wohl-
fahrtsstaaten	ein,	paradoxerweise	
also	erst	nach	der	Expansionsphase	
der 60er und 70er Jahre (Taylor-
Gooby 2002). In den 1980er Jahren 
erfolgte ein Umdenken in der Sozial-
politik „zugunsten der Familien“ (Pilz 
2004: 40). Auch wenn diese Schritte 
insgesamt noch keinen vollständigen 
Umschwung vom männlichen Er-
nährermodell zu einem ‚adult worker 
model’ bedeuteten, so bewirkten 
Erziehungsgeld, Erziehungsurlaub, 
das Anrecht auf einen Halbtags-
kindergartenplatz, Anrechnung von 
Kindererziehungszeiten in der ge-
setzlichen Rentenversicherung und 
Erleichterung von Teilzeitarbeit doch 
einen beachtlichen Wandel. Jedoch 
erst der geplante massive Ausbau der 
Kinderbetreuungsplätze durch das Ta-
gesbetreuungsausbaugesetz (2005) 
und die aktuellen Initiativen der Fami-
lienministerin Ursula von der Leyen 
können	einen	signifikanten	Schritt	zur	
Defamiliarisierung bewirken. 

Im dritten Sektor beobachten wir 
eher eine Vermarktlichung – anstatt 
eine Verstaatlichung, wie in der Fami-
lienpolitik. Wohlfahrtsverbände stehen 
neben einem Qualitäts- und Preis-
wettbewerb auch in einem Vertrau-
enswettbewerb	mit	profitorientierten	
Unternehmen (Bode 2005: 259-262). 
Auf Dauer können die Wohlfahrtsver-
bände nur bestehen, wenn sie be-
triebswirtschaftlich	arbeiten	und	effi-
zienzorientierte Unternehmenspläne 
aufstellen (Nobielski/Pankoke 1996: 
151-153). Ihren Vertrauensvorschub 
müssen sie dabei ebenso behaupten, 
vermarkten und zu einer professio-
nellen Corporate Identity ausbauen, 
wie ihre Qualitäts- und Preispolitik.

Die Beispiele verdeutlichen die 
Verengung der Wohlfahrtsproduktion 
auf die Achse Staat–Markt. Esping-An-
dersen (1985) verkürzte diesen Grund-
konflikt	auf	die	griffige	Formel	„politics	
against markets“. Wann die Marktinter-
vention der Wohlfahrtsstaaten begann 
und welches Ausmaß sie bisher erreicht 
hat, wird das folgende Kapitel erläutern.

�. Entstehung und Ausga-
benniveau der Wohlfahrts-
staaten

In den letzten dreißig Jahren des 
19. und den ersten dreißig Jahren 
des 20. Jahrhunderts etablierten 
sich in den meisten westlichen De-
mokratien Wohlfahrtsstaaten. Die 
Anfänge	lagen	häufig	in	berufstän-
dischen Versicherungsvereinen oder 
auf lokaler Ebene, ehe die sozialen 
Sicherungssysteme zentralisiert und 
verstaatlicht	wurden	(exemplarisch	für	
Deutschland und Frankreich Wagner 
u. a. 2000). Deutschland ist aufgrund 
der bismarckschen Sozialgesetze der 
herausragende Wegbereiter unter 
allen Ländern. Die zunächst freiwillige 
und subventionierte Unfallversiche-
rung wurde bereits 1871 implemen-
tiert	(Pflicht	seit	1884).	Als	erste	
Pflichtversicherung	wurde	aber	die	
Krankenversicherung 1883 eingeführt 
(Alber 1987: 28). Bildet man aus den 
durchschnittlichen Gründungsjahren 
der sozialpolitischen Programme eine 
Rangfolge (Schmidt 2005: 182), fällt 
auf, dass die kontinentalen Wohl-
fahrtsstaaten (nicht NL), die skandina-
vischen Länder (nicht FIN) und Groß-
britannien die Pioniere sind (ersten 10 
von 23)1.  Auf den hinteren Rängen 
befinden	sich	die	südeuropäischen	
und angloamerikanischen Wohlfahrts-
staaten. Schweden als idealtypischer 
Vertreter der skandinavischen Länder-
familie landet im vorderen Mittelfeld 
auf Rang 9 und die USA als Parade-
beispiel des angloamerikanischen 
Typus landen abgeschlagen auf Rang 
21, knapp vor der Schweiz und Kana-
da.

Die Entwicklung der Bruttosozial-
ausgabenquoten spiegelt diese Ent-
stehungsgeschichte der Wohlfahrts-
staaten wieder. Die kontinentalen 
Wohlfahrtstaaten hatten schon nach 
dem zweiten Weltkrieg ein relativ ho-
hes Niveau der Sozialleistungsquote 
(über 10 Prozent), welches sich bei 
rund 25 Prozent in den 1980er Jah-
ren stabilisiert. Kein skandinavisches 
Land erreichte 1949 eine Sozialaus-
gabenquote von über 10 Prozent, 
sie überholen aber die kontinentalen 
Wohlfahrtsstaaten in den 1970er 
Jahren und haben 1997 eine durch-
schnittliche Bruttosozialquote von 30 
Prozent. Die angloamerikanischen 

1 Kontinentale Wohlfahrtsstaaten: Bel-
gien, Niederlande, Frankreich, Deutsch-
land, Österreich; skandinavische Wohl-
fahrtstaaten: Dänemark, Finnland, Nor-
wegen, Schweden; angloamerikanische 
Wohlfahrtstaaten: Australien, Neuseeland, 
Japan, Großbritannien, USA, Kanada

Wohlfahrtstaaten sind auch bei den 
Sozialausgaben Nachzügler: In den 
1980er Jahren erreichen sie eine re-
lativ geringe durchschnittliche Sozial-
leistungsquote von 14,5 Prozent. Trotz 
der Konsolidierungsphase der Wohl-
fahrtsstaaten in den 1980er und 90er 
Jahren besitzen sie die zweithöchste 
Steigerungsrate nach den skandina-
vischen Wohlfahrtsstaaten und errei-
chen 1997 eine Sozialleistungsquote 
von 18,4 Prozent (Kittel/Obinger 2003: 
24; Wilensky 1975: 30; eigene Berech-
nungen).

Die Einführungszeitpunkte der 
Sozialprogramme und die Entwicklung 
der Sozialausgaben zeigen, dass 
Deutschland und andere kontinentale 
Wohlfahrtsstaaten Pioniere der sozi-
alen Sicherung sind. Die erst Anfang 
des 20. Jahrhunderts einsetzende 
Industrialisierung in Skandinavien ver-
zögerte die Wohlfahrtsstaatsentwick-
lung. Dennoch wurden in sehr kurzer 
Zeit umfassendere Transfer- und 
Dienstleistungen als in den kontinen-
talen Wohlfahrtstaaten eingeführt, so 
dass sie nach einer rasanten Aufhol-
jagd mittlerweile eine Vorreiterrolle 
einnehmen. Die angloamerikanischen 
Wohlfahrtsstaaten sind als dritte 
Gruppe in jeder Hinsicht Nachzügler, 
denn mit großem Abstand liegen ihre 
Sozialausgaben auf sehr niedrigem 
Niveau. Solange die USA z. B. ihr 
Gesundheitssystem nur auf einige we-
nige Berechtigte beschränken (Medi-
caid), sind keine größeren Zuwächse 
der öffentlichen Sozialausgaben zu 
erwarten.

�. Entwicklung von Wohl-
fahrtsmärkten

So umfangreiche Datensätze, wie 
über die Gründungsjahre der staatli-
chen Sozialprogramme und die Ent-
wicklung der öffentlichen Sozialausga-
ben (Flora/Heidenheimer 1981; OECD 
2007b), liegen für Wohlfahrtsmärkte 
noch nicht vor. Deshalb werden im 
Folgenden	drei	exemplarische	Länder	
(Deutschland – Pionier, Schweden 
– Mittelfeld, USA – Nachzügler) und 
ein	exemplarisches	Politikfeld	(Rente)	
näher betrachtet.

Der US-amerikanische Wohl-
fahrtsstaat wurde erst im Jahre 1935 
durch den New Deal gegründet. Ne-
ben der Arbeitslosenversicherung und 
Familienunterstützung war die staat-
liche Rente (social security) der Eck-
pfeiler des Reformpakets. Die einkom-
mensbezogene Rente musste jedoch 
von Anfang an ohne Bundeszuschüs-
se auskommen und konnte nicht den 
Lebensstandard im Alter sichern. Par-
allel zum New Deal stieg deshalb der 
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Anteil der Bevölkerung, der zusätzlich 
eine private Rentenversicherung ab-
schließt: von 5 Prozent 1935 auf rund 
40 Prozent 1975 (Hacker 2002: 89; 
Prozente beziehen sich auf jegliche 
Rentenversicherungen unabhängig 
von einer wohlfahrtsmarktlichen Re-
gulierung – vgl. Abbildung 1). Die pri-
vaten Rentenversicherungen werden 
anfangs von verschiedenen föderalen 
und nationalen Gesetzen geregelt. 
Die Geburtsstunde eines einheitlichen 
nationalen Wohlfahrtsmarktes fällt in 
das Jahr 1974. Die Implementierung 
des Employee Retirement Income 
Security Acts (ERISA) erfolgt in Anbe-
tracht der sozialpolitischen Relevanz 
sogar relativ spät. Die private Vorsor-
ge wird durch ERISA vereinheitlicht, 
jedoch nicht weniger kompliziert 
(McGill u. a. 2005). Die Regeln gelten 
zunächst nur für abhängig Beschäf-
tige, denn die Rentenfonds werden 
von den Arbeitgebern verwaltet. Erst 
1986 werden individuelle Vorsorge-
pläne möglich. Das umfas-
sende Gesetzeswerk regelt 
Steuererleichterungen für das 
angelegte Vermögen, Über-
tragungsrechte von einem 
Arbeitgeber zum nächsten und 
untersagt Diskriminierungen 
von einzelnen Berufsgruppen 
innerhalb von Betrieben. Der 
vorherige private Markt wurde 
explizit	in	ein	eigenständiges	
sozialpolitisches Regulie-
rungsregime eingebettet. 
Steuererleichterungen dienen 
z. B. als sozialpolitischer 
Anreiz bzw. sozialpolitische 
Kompensation für private Auf-
wendungen. Die USA sind mit 
Abstand Gründungspioniere 
der Wohlfahrtsmärkte, denn 
Schweden und Deutschland 
ziehen erst ein Vierteljahrhun-
dert später (2001) nach.

Beide Länder implemen-
tierten Wohlfahrtsmärkte in 
Form von privaten Zusatz-
versicherungen, die von 
Kürzungen im staatlichen Um-
lagesystem begleitet werden. 
Obwohl die schwedische Prä-
mienrente zeitgleich mit der 
deutschen implementiert wur-
de,	skizzierte	eine	Experten-
kommission schon 1994 die Grund-
züge des Gesetzes; die riesterschen 
Reformvorschläge wurden hingegen 
erst Ende 1999 präsentiert. Schwe-
den baute deshalb auch sechs Jahre 
früher einen Kapitalstock auf, weil 
aufgrund des Kommissionsentwurfes 
bereits im darauf folgenden Jahr 
(1995) zwei Prozent des Einkommens 
in einen staatlichen Rentenfonds 

flossen,	dessen	Beiträge	und	Ein-
nahmen später auf die individuellen 
Prämienkonten übertragen wurden. 
Die vollständige Implementation der 
deutschen Riester-Rente erfolgte wie-
derum erst im Januar 2008, denn die 
Beiträge zur privaten Vorsorge sind 
von den anfänglichen ein Prozent des 
Einkommens auf die endgültige Rate 
von vier Prozent gestiegen.

Die Einführungszeitpunkte der 
Wohlfahrtsmärkte zeigen, dass 
die Rollen der Pioniere und Nach-
zügler vertauscht sind. Welche 
Auswirkungen und Dynamiken hat 
die Regulierung jedoch auf die Ver-
sichertenquote und die Rücklagen 
wohlfahrtsmarktlicher Rentenversiche-
rungen? Auch hier sehen wir, dass die 
USA Vorreiter sind. Die Versicherten 
und Rücklagen sind bereits seit Jahr-
zehnten auf einem hohen Niveau (Ab-
bildung 1). Schweden und Deutsch-
land holen erst seit der Einführung mit 

hohen Wachstumsraten auf. Nach der 
Implementierung in Schweden bewirkt 
die	verpflichtende	Prämienrente	au-
genscheinlich einen enormen Anstieg 
der Versichertenquote, die innerhalb 
eines Jahres die US-Quote um 25 
Prozent übertrifft. Trotz hoher Wachs-
tumsraten bleiben aber die Rücklagen 
minimal und gerade in Deutschland 
liegen die Versichertenzahlen weit 
zurück.

Insgesamt können wir also ein 
komplementäres Muster der Entste-
hung und Entwicklung von Wohlfahrts-
markt und -staat feststellen. Pioniere 
unter den Wohlfahrtsstaaten sind 
Nachzügler bei der Konstituierung und 
Entfaltung von Wohlfahrtsmärkten und 
vice versa.

�. Konklusion
Was können wir aus dieser 

Beobachtung schließen? Erstens 
erscheint die Organisationsform 
sozialer Sicherung in Bezug auf die 
Wohlfahrtsproduktion zweitrangig. 
Soziale Güter können sowohl staatlich 
als auch marktlich produziert werden, 
beide Sektoren fungieren als funktio-
nales Äquivalent. Dieser Befund sieht 
jedoch über die konträre Verteilungs-
wirkung der beiden Sektoren hinweg. 
Sozialpolitische Ziele wie Gleichheit, 
Gerechtigkeit und Solidarität können 
auf Märkten nur bedingt erreicht wer-
den. Die Verteilungsfunktion ist nicht 

beliebig auf Märkte übertrag-
bar und erfüllt nicht das Kriteri-
um funktionaler Äquivalenz. 

Zweitens können wir 
prognostizieren, dass die 
Wohlfahrtmärkte in Deutsch-
land und Schweden wachsen 
werden und der US-ameri-
kanische Wohlfahrtsstaat im 
Umkehrschluss noch über 
Wachstumspotenzial verfügt. 
Dies dürfte also auch für die 
jeweiligen Länderfamilien gel-
ten, die von den untersuchten 
Ländern	exemplarisch	vertre-
ten werden. Das Wachstum 
eines Sektors führt aber nicht 
zwingend zu einem Rückbau 
des komplementären Sektors, 
denn beide Sektoren können 
im Rentensektor einander 
kumulativ ergänzen. Insge-
samt können wir also folgern, 
dass soziale Ungleichheiten in 
Deutschland und Schweden 
zunehmen werden, während 
in den USA unter Umständen 
vermehrt progressive Um-
verteilung möglich erscheint, 
wenn z. B. ein universelles 
staatliches Gesundheitssystem 
eingeführt würde. 

Mit	dieser	exemplarischen	Un-
tersuchung zeichnet sich die weitere 
Forschungsagenda ab, denn die 
Rolle von Pionieren, Mitläufern und 
Nachzüglern in Wohlfahrtsmärkten 
wurde noch nicht umfassend erhoben. 
Ähnlich wie bei der Wohlfahrtsstaats-
forschung benötigen wir eine Daten-
bank, in der die Gründungsjahre der 
Wohlfahrtsmärkte in möglichst vielen 

Quellen: BMAS 2007; GDV 2006: 29; OECD 2007a; PPM 2007; U.S. 
Census Bureau 2006; U.S. Department of Labor 2005-2007. 
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Politikfeldern und Ländern zusam-
mengetragen werden, um den zukünf-
tige	Mix	aus	Staat	und	Markt	adäquat	
prognostizieren zu können. 
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1�BERICHTE / TAGUNGEN

Stand und Zukunft der Vergleichenden Politikwissenschaft
Tagung der Sektion Vergleichende Politikwissenschaft  

für das Panel „Vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung“* 
am �.-11. November �00� in Delmenhorst

Das Panel „Vergleichende Wohl-
fahrtsstaatsforschung“ war sehr gut 
besucht und konnte ein Forum für 
umfassende Diskussionen zu ver-
schiedenen sozialpolitischen Themen-
stellungen wie auch empirischen und 
theoretisch-konzeptionellen Proble-
men der vergleichenden Wohlfahrts-
staatsforschung bieten.

Im ersten Block des Panels wur-
den ländervergleichende Studien vor-
gestellt, die den Zusammenhang von 
Steuer- und Sozialpolitik (Dr. Christian 
Lammert, Zentrum für Nordamerika-
Forschung, Universität Frankfurt/M.), 
den Wandel wohlfahrtsstaatlicher 
Governance (Dr. Irene Dingeldey, 
Zentrum für Sozialpolitik, Universität 
Bremen) sowie den Wandel wohl-
fahrtsstaatlicher	Stratifizierung	durch	
die Privatisierung der Alterssicherung 
(Michaela Willert, FU Berlin) the-
matisierten. Es entspann sich eine 
lebhafte Debatte darüber, inwiefern 
die verwendeten Indikatoren Esping-
Andersens Drei-Welten-Typologie 
modifizieren,	sowie	generell	nach	dem	

heuristischen Wert von Typologien 
angesichts des Wandels wohlfahrts-
staatlicher Policies, Politics und Para-
digmen. 

Im zweiten Block standen theo-
retische Erklärungen von Wandel im 
Mittelpunkt. Björn Hacker (Universität 
Osnabrück) referierte über die An-
wendbarkeit ‚klassischer’ Wohlfahrts-
staatstheorien auf Mittel- und Osteu-
ropa, Sascha Münnich (MPI, Köln) 
über die Rolle von Ideen bei der For-
mierung von Interessen bei der Ent-
stehung der Arbeitslosenversicherung 
in den USA, und Dr. Christoph Egle 
(LMU München) beleuchtete die Rolle 
von Institutionen, Parteienwettbewerb 
sowie des politischen Prozesses bei 
der Sozialstaatsreform in Deutsch-
land und Frankreich. In diesem Block 
wurde angeregt über Nutzen und 
Grenzen	eines	Theorie-Mix,	über	die	
Bedeutung und Diffusion von Ideen 
und die Relevanz von timing zu disku-
tieren sowie über Konstellationen, die 
das	‚Umspielen’	einflussreicher	Veto-
Player begünstigen.

* In Zusammenarbeit mit den Ar-
beitskreisen Demokratieforschung, 
Empirische Methoden der Politikwis-
senschaft und Wahlen und politische 
Einstellungen sowie der ad hoc-Grup-
pen Wohlfahrtsstaatsforschung und 
Politischer	Extremismus
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Annette Henninger 
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Gesundheitsversorgung zwischen Solidarität und Wettbewerb
Tagung der Hans Böckler Stiftung, der Graduate School of Politics/Universität Münster, 

 der Gmünder ErsatzKasse (GEK), des Zentrums für Sozialpolitik  
sowie weiterer Veranstalter und Sponsoren am 1�.11.�00� in Münster

Am 14.11.2007 fand in Münster 
unter dem Thema „Gesundheitsver-
sorgung zwischen Solidarität und 
Wettbewerb“ eine Fachtagung in Ko-
operation der Hans Böckler Stiftung, 
der Universität Bremen, der Analytical 
Services North GmbH, der Wyeth 
Parma GmbH, der Graduate School 
of Politics Münster, der Gmünder Er-
satzKasse GEK sowie der Dirk Hellig 
Elektrotechnik statt. Organisatoren 
waren Claudia Heilig (Universität Bre-
men)  und Roman Böckmann (Univer-
sität	Münster).	Über	50	Expertinnenen	
und	Experten	aus	Wissenschaft	und	
Praxis	diskutierten	über	die	Zukunft	
des deutschen Gesundheitssystems. 
Als Referenten waren neben Prof. Dr. 
Gerd Glaeske (ZeS), Prof. Dr. Jürgen 
Wasem (Universität Duisburg-Essen), 

Prof. Dr. Thomas Gerlinger (Univer-
sität Frankfurt), Helmut Schröder, 
Wissenschaftliches Institut der AOK 
(WidO) und Prof. Dr. Matthias Augu-
stin, Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf (UKE) anwesend. 

Die Fachtagung verfolgte das 
Ziel, sowohl Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern als auch den 
verschiedenen Akteuren des Ge-
sundheitswesens ein Forum zum 
Austausch von Ergebnissen und 
Diskussionsansätzen zu bieten. Sie 
leistete einen Beitrag dazu, verschie-
dene Standpunkte zu verdeutlichen 
und Perspektiven einer hochwertigen 
Gesundheitsversorgung in einem 
solidarischen Gesundheitssystem auf-
zuzeigen.  

Kontakt

Prof. Dr. Gerd Glaeske 
Telefon: 0421/218-4401 
gglaeske@zes.uni-bremen.de
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suitable for guiding decisions about 
reimbursement, pricing and thera-
peutic substitution“ (www.whocc.no/
atcddd/ am 5.12.2007).

Die Teilnehmer der Veranstaltung 
kamen aus dem WIdO, aus dem DIM-
DI, von einzelnen Krankenkassen und 
KVen, aus der Industrie, aus Apothe-
ken und dem Bundesministerium für 
Gesundheit sowie der Wissenschaft. 
Die Thematik wurde aus den verschie-
densten Blickwinkeln betrachtet und 
diskutiert. 

Eine Publikation der Ergebnisse 
des Workshops ist in Vorbereitung. 

Das Programm der Veranstaltung 
sowie	die	Vorträge	finden	Sie	auf	der	
Homepage des ZeS (www.zes.uni-
bremen.de)

*	Defined	Daily	Dose	(definierte	Tagesdo-
sis) = mittlere tägliche Erhaltungsdosis für 
die Hauptindikation bei einem Erwachse-
nen. Es handelt sich um eine rein rech-
nerische Größe, die nicht notwendiger-
weise die empfohlene Dosierung oder die 
tatsächlich angewendeten Dosierungen 
eines Arzneimittels wiedergibt.

Kontakt

Matthias Pfannkuche 
Telefon: 0421/277499-16 
mpfannku@zes.uni-bremen.de

Kostenvergleiche für Arzneimittel auf der Basis von DDD*  
im Rahmen der Vertragsärztlichen Versorgung

Expertenworkshop des Zentrums für Sozialpolitik in Zusammenarbeit mit MERCK SERONO  
am �1.0�.�00� in Bremen

Am 21. Februar 2008 fand im 
Zentrum	für	Sozialpolitik	ein	Experten-
workshop zum Thema „Kostenverglei-
che für Arzneimittel auf der Basis von 
DDD im Rahmen der Vertragsärzt-
lichen Versorgung“ statt. Im Rahmen 
des Workshop ging es um die Beant-
wortung der Frage, ob das bewährte 
DDD-Konzept in allen Bereichen aus-

reichend der deutschen Versorgungs-
situation angepasst ist und ob deshalb 
auch bei Spezialpräparaten, die z. 
T.	Eingang	in	me-too-Listen	finden,	
eine Sicherung „der wirtschaftlichen 
Verordnungsweise“ (siehe § 73, Abs. 
8)  über einen DDD-Kostenvergleich 
sachgerecht ist.

Dies ist auch deshalb von Be-
deutung, weil die von der WHO ver-
öffentlichten	DDD	explizit	nicht	für	
Wirtschaftlichkeitsvergleiche gedacht 
sind und ausdrücklich nicht angepasst 
werden, um Wirtschaftlichkeitsunter-
suchungen zu ermöglichen. Auf der 
Internetseite des WHO Collaborating 
Centre for Drug Statistics Methodolo-

gy heißt es unter der Überschrift „The 
purpose of the ATC/DDD system: „(...) 
There is a strong reluctance to make 
changes	to	classifications	or	DDDs	
where such changes are requested 
for reasons not directly related to drug 
consumption studies. For this reason 
the ATC/DDD systems by itself is not 

Prof. Dr. Gerd Glaeske bei Eröffnung der Tagung

GAZESse
Im April 2008 ist erstmalig die GAZESse erschienen. Die GAZESse ist die 

elektronische Gazette der Abteilung „Gesundheitsökonomie, Gesundheitspo-
litik und Versorgungsforschung" des Zentrums für Sozialpolitik. Die GAZESse 
erscheint halbjährlich und enthält Informationen über alle wichtigen Arbeiten 
der Abteilung „Gesundheitsökonomie, Gesundheitspolitik und Versorgungs-
forschung". Darin eingeschlossen sind auch aktuelle Ergebnisse, Veröffentli-
chungen und Präsentationen aus laufenden Projekten, Hinweise auf neue Pro-
jekte sowie auf kommende Veranstaltungen.

Um die GAZESse zu erhalten, ist eine Registrierung als Abonnent unter 
http://mailman.zfn.uni-bremen.de/cgi-bin/mailman/listinfo/gazesse 
notwendig.
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Gesundheitssicherung neu denken?  
Das Spannungsfeld zwischen Subjekt und  

strukturellen Rahmenbedingungen
Fachtagung des Promotionskollegs „NutzerInnenorientierte Gesundheitssicherung“  

am �./10. November �00� in Bremen
Die zweite Fachtagung des Pro-

motionskollegs „NutzerInnenorien-
tierte Gesundheitssicherung“ fand im 
November 2007 im Klinikum Bremen 
Mitte statt und trug  zur Klärung fol-
gender Fragen bei: 

• Was verstehen die Beteili-
gten unter dem Gesundheitssiche-
rungsbegriff und welche Bedeutung 
messen sie ihm bei?

• Wer ist an Gesundheitssiche-
rung beteiligt? Welche Akteure sind 
involviert?

• Wie wird Gesundheitssiche-
rung umgesetzt? Gibt es Ansatz-
punkte für die Zukunft?

In drei Themensektionen wurden 
diese Fragen mit Vertreterinnen und 
Vertretern aus Wissenschaft, Politik 
und	Praxis	diskutiert.	Neben	ande-
ren hochkarätigen Referentinnenn 
und Referenten sprachen Dr. Hagen 
Kühn (WZB) und Christoph Kranich 
(Verbraucherzentrale Hamburg) in 
der Sektion Versorgungsstrukturen 

und Akteure, Prof. Dr. Rainer Wieland 
(Universität Wuppertal) und Dr. Wich-
ard Puls (Universität Münster) in der 
Sektion Arbeit und Gesundheit sowie 
Dr. Birgit Babitsch (Charité Berlin) und 
Prof. Dr. Barbara Duden (Universität 
Hannover) in der Sektion Frauen 
und Gesundheit. Die Referate im 
abschließenden Plenum hielten Prof. 
Dr. Hans-Ulrich Deppe (Universität 
Frankfurt) sowie Prof. Dr. Marie-Lou-
ise Dierks (Medizinische Hochschule 
Hannover). 

Die Vorträge in den Sektionen 
ebenso wie die kontroverse Dis-
kussion im Plenum haben gezeigt, 
dass Gesundheitssicherung ein sehr 
weiter Begriff ist, der nicht auf die 
Vermeidung und Behandlung von 
Krankheit begrenzt ist, sondern auch 
die Förderung sowie den Schutz von 
Gesundheit und die Gesundheitsver-
sorgung ebenso einschließt wie auch 
strukturelle Rahmenbedingungen, die 
auf das Leben und Handeln von Sub-

jekten einwirken. Gerade in diesem 
Zusammenhang besteht auch weiter-
hin Diskussionsbedarf. 

Die Tagung war, wie schon der erste 
Fachtag „Perspektiven der Nutzerorien-
tierung“ im Vorjahr, ebenfalls gut besucht 
und erhielt insgesamt ein großes posi-
tives Feedback. 

Die Beiträge beider Tagungen werden 
im Herbst als Buch unter dem Titel „Nut-
zerorientierung – Ein Fremdwort in der 
Gesundheitssicherung?“ im Verlag Hans 
Huber erscheinen.

Kontakt

Ulla Krause 
Telefon: 0421/218-4057 
ukrause@zes.uni-bremen.de

AbsolventInnen Tag
am ��.11.�00� in Bremen

Am 23.11.2007 fand im Zentrum 
für Sozialpolitik der AbsolventInnen-
tag des neuen Bachelorstudiengangs 
Public Health/Gesundheitswissen-
schaften und des Aufbaustudiengangs 
Öffentliche Gesundheit/Gesundheits-
wissenschaften statt. Die Kooperati-
onsveranstaltung mit dem Institut für 
Public	Health	und	Pflegeforschung	
(IPP) verabschiedete feierlich mit 120 
Gästen den ersten Jahrgang des neu-
en Studiengangs.   

Den Höhepunkt der Veranstaltung 
bildete wieder die Verleihung des 
„GEK-Hansepreises“. Die  Gmünder 
ErsatzKasse zeichnete die besten 
Bachelor- und Magisterarbeiten sowie 
eine gesundheitswissenschaftliche 
Promotion aus, die sich mit allgemein 
wichtigen Versorgungsthemen in un-
serem Gesundheitssystem beschäftigt 

haben. Preisträgerinnen waren Janna 
Stern, Nicole Tempel, Katrin Kaboth, 
Ines Schumacher, Iris Kirschberger 
(BA), Rita Müller (Magister) und  
Veronika Müller (Promotion).

Der diesjährige AbsolventInnen-
tag	findet	in	größerem	Rahmen	am	
24.10.2008 im Konsul-Hackfeld-Haus 
in Bremen statt.  

Bachelorstudiengang  
Public Health

Aufbaustudiengang  
Öffentliche Gesundheit/ 

Gesundheitswissen-
schaften

Kontakt

Cornelia Trittin 
Telefon: 0421/218-4995 
ctrittin@zes.uni-bremen.de
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Neues interdisziplinäres Forschungsprojekt

Recht und Rechtswirklichkeit von Chancengleichheit  
in der Arbeitsförderung nach SGB II

Mit Jahresbeginn 2008 hat unter 
dem Titel „Individualisierung von 
Leistungen des SGB II unter Berück-
sichtigung	von	Unterhaltspflichten“	ein	
neues, interdisziplinäres Forschungs-
projekt seine Arbeit aufgenommen. 
Das Projekt analysiert Rechtsgrundla-
gen	und	Praxis	der	Leistungsgewäh-
rung der Grundsicherung für Arbeits-
suchende (SGB II) mit Blick auf die 
Chancengleichheit der Geschlechter. 
Im Mittelpunkt steht dabei das Rechts-
konstrukt der „Bedarfsgemeinschaft“ 
im SGB II und die Frage, welche 
Folgen sich aus dieser leistungsrecht-
lichen Konstruktion für die Umset-
zung des gesetzlichen Gebots der 
Förderung der Chancengleichheit von 
Frauen und Männern als „durchgän-
giges Prinzip“ (§ 1 SGB II) ergeben. 

Das Projekt wurde über den Deut-
schen Juristinnenbund (djb) von Prof. 
Dr. Ursula Rust (Fachbereich Rechts-
wissenschaft) gemeinsam mit Dr. 
Sigrid Betzelt (ZeS) beim Bundesmini-
sterium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend beantragt (Laufzeit 
Jan.-Dez. 2008). Ursula Rust leitet 
das rechtswissenschaftliche Teilpro-
jekt, in dem drei DoktorandInnen zu 
spezifischen	Teilfragestellungen	mit-
arbeiten (Mohamad El-Ghazi, Eliane 
Hütter, Kathrin Schlote). Es untersucht 
das Verhältnis der Bedarfsgemein-
schaft im Recht der Grundsicherung 
zu	individuellen	Rechten	und	Pflichten	
nach dem SGB II und die geschlechts-
spezifischen	Auswirkungen	für	den	
Zugang zur Arbeitsförderung. 

Sigrid Betzelt leitet das sozialwis-
senschaftliche Teilprojekt. Es unter-
sucht	die	geschlechtsspezifischen	
Verteilungswirkungen des SGB II im 

Hinblick auf Leistungen der aktiven 
Arbeitsförderung für drei Schlüssel-
gruppen von Frauen, die besonders 
von den rechtlichen Änderungen 
durch das SGB II betroffen sind. 
Dies sind allein erziehende Frauen 
mit	betreuungspflichtigen	Kindern,	
Partnerinnen von Arbeitslosengeld 
II-Beziehern und arbeitslos gemeldete 
Frauen ohne Leistungsbezug (Nicht-
leistungsbezieherinnen). Alle drei 
Personengruppen sind in besonderer, 
geschlechtsspezifischer	Weise	durch	
Neuregelungen des SGB II betroffen 
– sei es, weil sie als ehemalige So-
zialhilfeberechtigte erstmals formal-
rechtlich in die aktive Arbeitsförderung 
nach SGB III einbezogen wurden, 
als Lebens- oder EhepartnerInnen 
eines Arbeitslosen nun vollständig am 
Arbeitsmarkt verfügbar sein müssen, 
oder aber weil sie aufgrund verschärf-
ter Anrechnung von Partnereinkom-
men ihre Geldleistungsansprüche 
verloren haben. 

Das Teilprojekt untersucht die Um-
setzungspraxis	und	die	Folgen	dieser	
Rechtsänderungen soweit möglich 
durch Sekundäranalysen verfügbarer 
Ergebnisse der SGB II-Evaluations-
forschung,	identifiziert	bestehende	
Forschungs- und Datenlücken und 
führt im Hinblick auf die Gruppe der 
Nichtleistungsbezieherinnen eigene 
Datenanalysen mithilfe des SOEP 
(Sozio-oekonomisches Panel) durch. 

Das Projekt wird von zwei Sozi-
alwissenschaftlerinnen auf Werkver-
tragsbasis unterstützt: Dipl. Soz. Tanja 
Schmidt, Berlin, wird die geplanten 
SOEP-Analysen durchführen. Dipl.-
Sozialarbeiterin Manuela Schwarz-
kopf, die z. Zt. ihre Abschlussarbeit 

im Master Sozialpolitik zu den Folgen 
des SGB II für allein Erziehende ver-
fasst, führt Literaturrecherchen und 
-auswertungen besonders aus der 
Evaluationsforschung durch.

Begleitet wird das Projekt von 
sachverständigen Mitgliedern der 
djb-Kommission „Recht der sozialen 
Sicherung, Familienlastenausgleich“ 
(Dr. Christine Fuchsloch, Richterin 
LSG Berlin-Brandenburg; Prof. Kirsten 
Scheiwe, Universität Hildesheim; Prof. 
Margarete Schuler-Harms, Helmut-
Schmidt-Universität Hamburg). Beide 
Teilprojekte	führen	jeweils	eine	Ex-
pertInnen-Tagung durch, auf der erste 
Befunde präsentiert und mit einem 
Fachpublikum diskutiert werden. Die 
erste, rechtswissenschaftliche Fach-
tagung ist insbesondere Ort des Aus-
tausches von sozialgerichtlicher Pra-
xis	und	Wissenschaft	und	findet	Ende	
Mai 2008 im Teerhof der Universität 
Bremen statt. Die zweite, sozialwis-
senschaftliche	ExpertInnen-Tagung	
wird Ende September 2008 in der Ev. 
Akademie	Loccum	stattfinden.

Kontakt

Sigrid Betzelt 
Telefon: 0421/218-4357 
sbetzelt@zes.uni-bremen.de

Ursula Rust 
urust@uni-bremen.de

s. auch Artikel „Hartz IV – Folgen für Ungleichheit und das Gender Regime" S. 1ff.
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Sowohl in den Sprach- als auch 
in den Sozialwissenschaften hat sich 
in den vergangenen Jahren eine in-
tensive Auseinandersetzung mit dem 
Untersuchungsgegenstand „Diskurs“ 
entwickelt. Dabei haben sich in den 
verschiedenen Disziplinen verschie-
dene diskurstheoretische Konzepte 
und methodische Vorgehensweisen 
der Diskursanalyse entwickelt. 

Martin Nonhoff hat zusammen 
mit Dr. Johannes Angermüller von 
der Universität Magdeburg bei der 
DFG Mittel für die Entwicklung eines 
wissenschaftlichen Netzwerkes zu 
diesem Themenbereich eingeworben. 
Bearbeitet wird das Projekts an der 
Universität Magdeburg.

Das wissenschaftliche Netzwerk 
wird in fünf Tagungen über drei 
Jahre dazu dienen, das Feld der 
Diskursanalyse disziplinübergreifend 
abzustecken und die methodischen 

Methodologien und Methoden  
der Diskursanalyse

Alternativen so zu präzisieren, dass 
sie	für	die	künftige	Forschungspraxis	
strukturiert nutzbar gemacht werden 
können. 

Im Vordergrund steht die Frage 
nach dem Verhältnis der verschie-
denen theoretischen Paradigmen der 
Diskursanalyse zu qualitativen und 
quantitativen Ansätzen der Sozial-
wissenschaft sowie nach der Rolle 
sprachwissenschaftlicher Analyse für 
sozialwissenschaftliche Fragestel-
lungen.

Kontakt

Martin Nonhoff 
Telefon: 0421/218-4360 
m.nonhoff@zes.uni-bremen.de

Internationale Institutionen  
und Sozialpolitik – Aufbau 
eines Global Social Policy 

Digest
Die auf ihrem Gebiet international 

führende Zeitschrift Global Social 
Policy bietet in ihren Heften einen 
Überblick über die sozialpolitischen 
Aktivitäten internationaler Organisa-
tionen unter dem Titel „Global Social 
Policy Digest“. In einem internationa-
len Netzwerk unter der Leitung von 
Bob Deacon von der Universität Shef-
field	wird	dieser	Global	Social	Policy	
Digest erstellt. 

Das Zentrum für Sozialpolitik be-
teiligt sich an dieser internationalen 
Kooperation,	die	finanziell	auch	von	
der Hans Böckler Stiftung unterstützt 
wird.

Kontakt

Frank Nullmeier 
Telefon: 0421/218-4051 
frank.nullmeier@zes.uni-bremen.de

RECWOWE – Reconciling Work and Welfare in Europe
Network of Excellence im �. Forschungsrahmenprogramm der EU (�00�-�011)

Das Forschungsnetzwerk 
RECWOWE will die Fragmentierung 
bestehender Forschung zu Arbeit, 
Arbeitsmarkt und Wohlfahrtsstaat in 
Europa überwinden: Bestehende For-
schungsaktivitäten der 29 beteiligten 
Forschungseinrichtungen werden 
integriert, neue und innovative For-
schungsaktivitäten initiiert; weiter wer-
den verfügbare Datenquellen zu den 
Themenfeldern „work“ und „welfare“ 
zugänglich gemacht sowie Analysen 
und Ergebnisse publiziert.

Auf jährlichen Konferenzen wer-
den die verschiedenen horizontalen 
und vertikalen Aktivitäten des Netz-
werks miteinander verbunden.

Das Zentrum für Sozialpolitik ist 
mit Karin Gottschall (Koordination) 
und weiteren fünf wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 
dem Netzwerk beteiligt. Zwei Projekte 
haben bereits ihre Arbeit aufgenom-
men:

Institutional and Social Aspects 
of Activation – ein Projekt, das 
jenseits mikroökonomischer Input-
Output-Analysen untersucht, was 
innerhalb des Aktivierungsprozesses 
im Einzelnen geschieht, da dieser 
weitgehend	noch	eine	„black	box“	für	
die Forschung darstellt. 

Das Bremer Teil-Projekt wird von 
Sigrid Betzelt und Guiliano Bondi vom 
Schweizerischen Hochschulinstitut für 
öffentliche Verwaltung (IDHEAP) in 
Lausanne, Frankreich, koordiniert; des 
Weiteren ist Silke Bothfeld als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin beteiligt. 

Das Projekt fragt danach, welche 
institutionellen und sozialen Faktoren 
die Ergebnisse von aktivierender 
Arbeitsmarktpolitik	beeinflussen.	
Der spezielle Part des Zentrums für 
Sozialpolitik hat dabei insbesondere 
das Verhältnis von Gender und Akti-
vierung im Blick. Weitere Fragestel-
lungen in diesem Projekt zielen auf 
die Langzeiteffekte von Aktivierung 
und auf soziale Netzwerke und Re-
krutierungspraxis	von	Arbeitgebern;	
diese beiden Aspekte werden vom 
IDHEAP und der Universität Aalborg 
in Dänemark bearbeitet. 

Beteiligt sind Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus Dänemark, 
Niederland, Slowenien, Ungarn, Groß-
britannien, Schweiz und Deutschland.

Ein zweites Projekt, das im ZeS 
bearbeitet wird, stellt die Frage: Flexi-
ble Today – Secure Tomorrow? The 
Interplay Between Labour Market 
Flexibility and Pension Reforms for 
Income Security in Old Age. Dieses 

Projekt, das von Karl Hinrichs koor-
diniert wird, untersucht länderverglei-
chend  die Zusammenhänge zwischen 
einer	zunehmenden	Flexibilisierung	
des	Arbeitsmarktes	und	der	finan-
ziellen Absicherung im Alter. In den 
Ländervergleich werden Dänemark, 
Deutschland, Großbritannien, Italien, 
Polen, Schweden und die Schweiz 
einbezogen. Das Projekt wird in Ko-
operation mit Matteo Jessoula/Uni-
versität Bocconi, Mailand, Italien und 
Niels Ploug, Socialforskningsinstitutet, 
Kopenhagen, Dänemark durchgeführt.

Kontakt

Karin Gottschall 
Telefon: 0421/218-4402 
k.gottschall@zes.uni-bremen.de

Sigrid Betzelt 
Telefon: 0421/218-4357 
sbetzelt@zes.uni-bremen.de

Karl Hinrichs 
Telefon: 0421/218-4063 
hinrichs@zes.uni-bremen.de
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Sonderforschungsbereich „Staatlichkeit im Wandel" (Sfb ���)
Zwei neue Teilprojekte mit ZeS Beteiligung 

Der Wandel des Staates als Arbeitgeber: öffentliche Beschäfti-
gungsregimes zwischen Effizienz und Effektivität, 1��0-�010

Die Privatisierung öffentlicher 
Aufgaben sowie Umstrukturierungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen im 
öffentlichen Sektor haben die Rolle 
des Staates einschneidend verändert.  
Vorbei ist das „Goldene Zeitalter“ des 
demokratischen Rechts- und Inter-
ventionsstaates (DRIS), in dem  die 
Verantwortung für die Bereitstellung 
normativer Güter bzw. Dienstlei-
stungen beim Staat lag und mit einem 
„Staatsdiener“-Beschäftigungstypus  
verwirklicht wurde.

Führen Umstrukturieung, Moder-
nisierung und Privatisierung im öffent-
lichen Sektor zu einem Staatsdiener 
neuen Typs? Dieser Frage geht ein 
neues Teilprojekt des Sfb nach, das 
von Prof. Dr. Bernhard Kittel, Univer-
sität Oldenburg und Prof. Dr. Karin 
Gottschall, Universität Bremen, ZeS, 
geleitet wird. 

Neben einer quantitativen und 
qualitativen Bestandsaufnahme zur 
OECD-weiten Beschäftigungsentwick-
lung werden zentrale Bereiche der 
Verwaltung in Deutschland, Frank-
reich, Schweden und England verglei-
chend untersucht und vertiefend nach 
Typen und Ursachen des personalpo-
litischen Wandels gefragt. 

Der Rückzug des Staates aus unternehmerischen Tätig-
keiten: Privatisierungspolitik und Subenventionsabbau in 
der OECD-Welt, 1��0-�010

Das „Goldene Zeitalter" des 
Demokratischen Rechts- und Inter-
ventionsstaates (DRIS) war in vielen 
OECD-Staaten durch eine bedeu-
tende Rolle öffentlicher Unternehmer-
tätigkeit in Versorgung, Kernbereichen 
der Industrie und im Finanzsektor ge-
kennzeichnet. Der Staat verbesserte 
als Financier, Leistungserbringer und 
Regulator die Allokation. Das Projekt 
untersucht – auf der Grundlage einer 
vom Projekt zu erstellenden Daten-
bank (REST = Retreat of the State 
from entrepreneurial activities) – Um-
fang und Timing der Privatisierung 
und beschreibt diese international ver-
gleichend. Für die OECD insgesamt 
und vier Länder-Fallstudien wird der 

Privatisierungsprozess durch Indika-
toren beschrieben und auf Konver-
genz untersucht. 

Das Projekt wird von Prof. Dr. Ste-
fan Traub, Fachbereich Wirtschafts-
wissenschaft und Prof. Dr. Herbert 
Obinger, ZeS, geleitet.

Kontakt

Herbert Obinger 
Telefon: 0421/218-4369 
hobinger@zes.uni-bremen.de

Kontakt

Karin Gottschall 
Telefon: 0421/218-4402 
k.gottschall@zes.uni-bremen.de

Qualität und Humanität in der Pflege
Die	Pflegeversicherung	ist	eine	

noch relativ neue Säule im System 
der Sozialversicherungen in Deutsch-
land. Es ist daher nicht verwunderlich, 
dass es bislang keine umfassende 
Berichterstattung über die Leistungen 
der	Pflegeversicherung	gibt.

Mit dem Projekt „Qualität und Hu-
manität	in	der	Pflege“	will	das	Zentrum	
für Sozialpolitik diese Lücke schließen 
und über die Präsentation von Einzel-
informationen hinaus in einem regel-
mäßig erscheinenden Report einen 
Gesamtüberblick	über	die	Pflegeversi-
cherung und ihre Leistungen vorlegen.

Das Projekt wird von der Gmünder 
Ersatzkasse (GEK) gefördert. Der 
„Pflege-Report“	reiht	sich	damit	in	
die Gruppe der bereits regelmäßig 
erscheinenden GEK Reporte zu Arz-
nei- , Heil- und Hilfsmitteln ein und 
vervollständigt die regelmäßige Be-
richterstattung über Gesundheit und 
Pflegeleistungen.

Die Berichte werden im Wesent-
lichen drei Teile umfassen:

- Im ersten Teil werden die Kas-
senstatistik und andere amtliche 
Statistiken ausgewertet. Dieser Teil 
versteht sich als Service-Teil, weil hier 
vorhandene Informationen zusam-
mengetragen werden.

- In einem zweiten Teil werden mit 
Hilfe pseudonymisierter Leistungs-
daten weitergehende Analysen vorge-
nommen. Hierbei geht es um die Inzi-
denzen	(wer	wird	pflegebedürftig),	die	
Pflegeverläufe	(Veränderungen	der	in	
Anspruch genommenen Leistungen; 
Veränderungen	der	Pflegestufen;	
Sterblichkeit) und den Vergleich von 
Zugangskohorten. Als methodische 
Instrumente kommen sowohl Quer-
schnitt-, Längsschnitt- als auch Ko-
hortenanalysen zur Anwendung.

- In einem dritten Teil wird ein mit 
jedem Bericht wechselndes Schwer-
punktthema behandelt. In der ersten 

Ausgabe wird dies die medizinische 
Versorgung	in	Pflegeheimen	sein.

Kontakt

Heinz Rothgang 
Telefon: 0421/218-4132 
rothgang@zes.uni-bremen.de

Lars Borchert 
Telefon: 0421/218-4383 
borchert@zes.uni-bremen.de

Rolf Müller 
Telefon: 0421/218-4360 
rothgang@zes.uni-bremen.de

Rainer Unger 
Telefon: 0421/218-4363 
r.unger@zes.uni-bremen.de 
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Die Nachtarbeit machte mich krank und einsam
Projekt „Schicht- und Nachtarbeit“ der Offenen Akademie Gelsenkirchen 

 in Kooperation mit dem Zentrum für Sozialpolitik
Ein in der medizinischen Fach-

zeitschrift „The Lancet“ erschienener 
Artikel vom 8.12.2007 hat bestätigt: 
Unter Nachtarbeit gibt es nicht nur 
vermehrt Herz- und Hirninfarkte, son-
dern es nehmen auch Tumoren zu. 
Die WHO wird noch in diesem Jahr 
Nachtarbeit auf die Liste der Krebs 
erzeugenden Ursachen setzen. Aber 
allen Warnhinweisen und Empfeh-
lungen auf Beschränkung von Seiten 
der Gewerkschaften oder der Euro-
päischen Union zum Trotz erfahren 
Nacht- und Schichtarbeit seit Mitte der 
1990er Jahre eine starke Ausweitung. 
80% der Betriebe mit mehr als 500 
Beschäftigten arbeiten in Schichtsy-
stemen. Oftmals sind Arbeitnehmer 
infolge höherer Bezahlung auf diese 
gesundheitsschädliche Arbeit ange-
wiesen.

Gegen diesen Trend haben mit der 
„Offenen Akademie Gelsenkirchen“ 
verbundene Wissenschaftler eine Un-
tersuchung gestartet: „Etwa ein Drittel 
der Lebenszeit benötigt der Körper 
für Reparatur- und Regenerationspro-
zesse unserer miteinander kommuni-
zierenden Organsysteme, und dieses 
Programm	läuft	genetisch	fixiert	beim	
Menschen des nachts ab. Daher rüh-
ren viele Probleme.“ 

Um die Folgen von Nacht- und 
Wechselschicht für die Organsysteme 
zu erfassen, arbeiten Mediziner, Psy-
chologen und Sozialwissenschaftler 
an einem neuen Studiendesign. Ein 
erster Schritt war die im Oktober 
vergangenen Jahres begonnene bun-
desweite Befragung im Gesundheits-
wesen, Chemie, Automobilindustrie, 
Druckereien, Stahlwerken und Ver-
kehrsbetrieben. Mit Hilfe der IGM, ver.
di und IGBCE sowie der Hans Böckler 
Stiftung wurden 5.000 Fragebögen 
an Betroffene und deren Lebens-
partnerin und -partner ausgegeben. 
Die Fragebögen sind so aufgebaut, 
dass sie die Wirkung von Nacht- und 
Schichtarbeit auf verschiedene Or-
gansysteme erfassen können (Zen-
tralnervensystem, Hormonsystem, 
Herz-Kreislaufsystem, Verdauungssy-
stem, Immunsystem).

Inzwischen hat der Rücklauf der 
Bögen und die statistische Verarbei-
tung der Daten begonnen. Ein Blick 
auf die Daten eines Stahlbetriebes im 
Ruhrgebiet (Durchschnittsalter über 
50 Jahre) liefert einen ersten Ein-
druck. Auffallend viele nennen Schlaf-
störungen, permanente Mattigkeit und 
Erschöpfung, Schwindel, Überreizt-
heit, Sodbrennen (auch nachts mit 

Reflux),	Sehstörungen,	Diabetes,	Rü-
cken-, Gelenk- und Kopfschmerzen. 
Zahlreiche langjährige Schichtarbeiter 
berichten von vegetativer Erschöp-
fung, Reizbarkeit, Depressionen und 
Stimmungsschwankungen. Neben 
Tumoren und Infarkten wird immer 
wieder von Bluthochdruck berichtet. 
Und die Vorteile? Da nennen Schicht-
arbeiter das Geld, einige wenige 
auch die Tagesfreizeit. Die meisten 
können sich das nicht aussuchen. Die 
Auswertung der Partnerfragebögen 
ermöglicht auch einen Einblick in fa-
miliäre Abläufe, wo es oft heißt: „Er 
kommt, ich geh – und dazwischen 
sind die Kinder.“ 

Die Erhebung wurde Ende März 
abgeschlossen.

Kontakt

Uwe Helmert 
Telefon: 0421/218-4400 
uhelmert@zes.uni-bremen.de

Kompetenznetz Demenzen – Epidemiologie
Obwohl im Zuge des demogra-

phischen Wandels die Anzahl älterer 
Menschen und damit der demenziell 
Erkrankten ansteigen wird, fehlen 
bisher in Deutschland systematische 
Untersuchungen zur Versorgung von 
Demenz-Patienten. Genau auf diese 
Forschungslücke zielt ein neues Pro-
jekt des Zentrums für Sozialpolitik, 
das mit Unterstützung der Gmünder-
Ersatzkasse (GEK) durchgeführt wird. 

Das Projekt untersucht den Ein-
fluss	demenzieller	Erkrankungen	auf	
die Inanspruchnahme von Gesund-
heitsleistungen, Versorgungseinrich-
tungen und Kosten. 

Die Auswertungen basieren auf 
den Routinedaten der Gmünder Er-
satzKasse (GEK). Aus den Jahren 
2004 bis 2011 werden Versicherte 

eingeschlossen, die laut ICD-Code 
im ambulant-ärztlichen Sektor als 
demenziell	erkrankt	klassifiziert	wur-
den. Die wesentlichen Outcomevari-
ablen sind dabei Inanspruchnahme 
und Kosten der medizinischen und 
pflegerischen	Versorgung	mit	beson-
derem Fokus auf Arzneimittel sowie 
weitere Leistungsbereiche der GKV 
und	Pflegeversicherung.	Unterschiede	
hinsichtlich Alter, Geschlecht, sozio-
ökonomischem Status und Wohnort 
sollen ebenfalls untersucht werden.

Schließlich werden Akteure im Ge-
sundheitssystem, die mit dieser Pro-
blematik befasst sind, in regelmäßigen 
Abständen zu Seminaren geladen, 
um die Ergebnisse hinsichtlich ihrer 
Konsequenzen auf Versorgung und 
Forschung zu diskutieren. 

Kontakt

Gerd Glaeske 
Telefon: 0421/218-4401 
gglaeske@zes.uni-bremen.de

Daniela Koller 
Telefon: 0421/218-277499-21 
dkoller@zes.uni-bremen.de
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Das Generalsekretariat des Deut-
schen Fußball-Bundes (DFB) hat ein 
innovatives Forschungsprojekt bewil-
ligt, das im Zentrum für Sozialpolitik 
(ZeS) der Universität Bremen, in Ko-
operation mit Werder Bremen, durch-
geführt wird. Die Forschungen zum 
Thema: „Bewältigungsressourcen und 
Leistungsentwicklung. Empirische 
Grundlagen zur komplexen Talent- 
und Gesundheitsförderung“ werden 
von Professor Dietrich Milles zusam-
men mit Dipl.-Psych. Uwe Harttgen 
(Werder Bremen) geleitet.

Damit wird eine Kooperation 
fortgesetzt, die bereits seit dem 
100jährigen Jubiläum des SV Werder 
e.V. von 1899 besteht und in der die 
vielfältigen Leistungen eines Fußball-
vereins gewürdigt werden. Eine wich-
tige Erkenntnis war, dass der Bun-
desligaverein für junge Fußballspieler 
auf dem Weg zur Leistungsspitze 
entscheidend ist, dass dies jedoch 
keinen elitären Sonderweg darstellt, 
sondern umgekehrt eine sportliche 
und gesellschaftliche Vorbildfunktion 
übernehmen kann. Denn Fußball hat 
eine überragende gesellschaftliche 
Attraktivität in Deutschland, die vor 
allem durch die Nationalmannschaften 
und die Bundesliga konzentriert wird.

Forschungsergebnisse dieser 
Kooperation verdeutlichten vor allem 
die Beanspruchungen der jugend-
lichen Leistungsfußballer, wie sie 
nicht nur durch wachsende sportliche 
Intensität, sondern auch durch die 
immense öffentliche Aufmerksamkeit, 
die riesigen Erwartungshaltungen, die 
enormen	finanziellen	Dimensionen	
usw. zunehmen. Sie zeigten bei den 
Talenten eine dominierende Bedeu-

Beispielhafte Leistungsförderung unter der Lupe
Forschungsprojekt des Zentrums für Sozialpolitik  

in Kooperation mit Werder Bremen
tung der Bundesliga-Orientierung, 
zugleich eine gewisse Irritierbarkeit 
sowie eine besondere Rolle der Sozi-
albeziehungen. Nachwuchsleistungs-
mannschaften von Vereinen in der 
Fußball-Bundesliga wurden befragt. 
Die jungen Fußballtalente antworteten 
zu den hohen Ambitionen der Bun-
desliga-Karriere,	den	komplexen	Bela-
stungen in einem vielschichtigen Fuß-
ballgeschehen auf dem „Platz“ (auf 
dem ja die fußballerische Wahrheit ist) 
sowie zu den schwierigeren sozialen 
Beziehungen zu Eltern, Mitspielern, 
Freunden und nicht zuletzt den Trai-
nern. Die bereits erfolgte Befragung 
soll jetzt wiederholt und ausgeweitet 
werden. Zusätzlich werden Talente mit 
ursprünglich gleichen Prognosen und 
gegensätzlichen Karrieren interviewt. 

Die Forschungen zielen auf die 
wichtigen Entwicklungsphasen und 
auf die wichtigen sozialpsycholo-
gischen Wirkungszusammenhänge. 
Selbständig werden, sich Ziele set-
zen, realistische Schritte angehen, 
Unterstützungen aufbauen, Verant-
wortung übernehmen usw. – das sind 
spezifische	Aufgaben	auf	dem	Weg	
zu einem guten Sportler und auf dem 
Weg in die moderne Gesellschaft. 
Kern dieser Überlegungen ist die 
stresstheoretisch begründete Annah-
me, dass die Bewältigungsstrategien 
und -ressourcen in diesen Entwick-
lungsaufgaben nicht nur für wenige 
Spitzentalente, sondern für vergleich-
bare Aufgabenstellungen beispielhaft 
erforscht und beispielhaft für Vereine 
oder Schulen genutzt werden können. 
Die Ergebnisse sollen einer effektiven 
Leistungsförderung zur Verfügung 
stehen und zugleich in eine breitere 

Ausbildung der Trainer, dann auch der 
Lehrer usw. eingehen. 

Es gibt wenige allgemeiner an-
gelegte Untersuchungen über die 
tatsächliche Leistungsentwicklung 
und die Leistungsfähigkeit der Talente 
im Fußball. In den meisten Untersu-
chungen werden die psychologischen 
und gesundheitlichen Zusammenhän-
ge der Leistungsentwicklung ausgeb-
lendet. Auch der Erfolg der deutschen 
Nationalmannschaft bei den Welt-
meisterschaften der Damen und vor 
allem der Herren, der mit innovativen 
Ansätzen verbunden war, öffnete den 
Blick für eine weitere Nutzung wis-
senschaftlicher Arbeit. Der DFB hat 
ein umfassendes Talentsystem mit 
Stützpunkten etabliert. Die Bundesli-
gavereine erhalten zudem ihre Lizenz 
nur,	wenn	sie	bestimmte	Auflagen	zur	
Nachwuchsförderung erfüllen. In die-
sem Zusammenhang liegen viele For-
schungsarbeiten zur Talentförderung 
vor. Diese haben ihre Stärken in den 
physiologischen und, abgeschwächt, 
den pädagogischen Aspekten. Mit 
dem bewilligten Forschungsprojekt 
bemüht sich der DFB, pädagogische, 
soziologische und psychologische 
Aspekte zusammen zu erfassen und 
in	eine	komplexere	Konzeption	der	
Talentförderung einzubringen.

Kontakt

Dietrich Milles 
Telefon: 0421/218-3274/-9541 
milles@uni-bremen.de

Veröffentlichungen des Zentrums für Sozialpolitik unter www.zes.uni-bremen.de
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Inanspruchnahme und Kosten der ärztlichen und pflegerischen 
Versorgung von älteren multimorbiden Patienten 

Mit der steigenden Zahl älterer 
Personen in der Gesellschaft wächst 
auch die Zahl betagter Patienten mit 
speziellen medizinischen Anforde-
rungen. Das vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung  im Rah-
men des Verbundes „Gesundheit im 
Alter“ geförderte Projekt zielt darauf, 
die Inanspruchnahme von ärztlichen 
und	pflegerischen	Leistungen	von	
multimorbiden Patientinnen und Pati-
enten sowie von Patientinnen und Pa-
tienten mit chronischen Folgen nach 
einem Schlaganfall zu untersuchen. 
Die Untersuchung erfolgt anhand der 
Daten der Gmünder ErsatzKasse 
(GEK): Dazu werden alle Daten der 
Mitglieder mit einem Alter von 70 
Jahren und älter ausgewertet, die 
zwischen 2004 und 2010 mindestens 
drei chronische Krankheiten diagnos-
tiziert bekommen haben; Patientinnen 
und Patienten mit chronischen Folgen 
eines Schlaganfalls werden dabei 
speziell berücksichtigt. 

Die Daten werden mit Hilfe 
deskriptiver Analyseverfahren, 

Clusterbildung und Regressionen 
ausgewertet. Die wesentlichen 
Outcomevariablen sind dabei die 
Inanspruchnahme und die Kosten 
der	medizinischen	und	pflegerischen	
Versorgung mit Fokus auf die ver-
schriebenen Arzneimittel, Heil- und 
Hilfsmittel sowie weitere Leistungsbe-
reiche der Gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung.	Unterschiede	
hinsichtlich Alter, Geschlecht, sozio-
ökonomischem Status und Wohnort 
sollen bei den Auswertungen berück-
sichtigt werden. 

Die Ergebnisse können Anstöße 
zur Verbesserung der umfassenden 
Versorgung und zu einem ange-
messenem Case Management für 
die steigende Anzahl multimorbider 
Patienten geben. Bei Schlaganfallpati-
enten können die Leistungsstandards 
überprüft und der Leistungsbedarf an 
Versorgung abgeschätzt und optimiert 
werden. Zusätzlich kann das Projekt 
Anreize für weitere Forschungen zur 
Verbesserung der Leistungsqualität in 
der medizinischen Versorgung bieten.

Das Projekt – eine retrospektive 
und prospektive Beobachtungsstudie 
– wird in Kooperation mit dem Institut 
für Allgemeinmedizin und dem Institut 
für Medizinische Biometrie und Epi-
demiologie des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf und der Klinik 
und Poliklinik für Psychiatrie, Stif-
tungsprofessur für Gesundheitsökono-
mie, Universität Leipzig, durchgeführt.

Kontakt

Gerd Glaeske 
Telefon: 0421/218-4401 
gglaeske@zes.uni-bremen.de

Falk Hoffmann 
Telefon: 0421/277499-17 
hoffmann@zes.uni-bremen.de

Aktive Gesundheitsförderung bei alten Menschen im Kinzigtal 
Ein vom Albertinen-Haus in Ham-

burg entwickeltes Programm „Aktive 
Gesundheitsförderung im Alter“ richtet 
sich an jene Seniorinnen und Seni-
oren, die noch weitgehend unbeein-
trächtigt im eigenen Haushalt leben 
können. Damit diese Unabhängigkeit 
so lange wie möglich erhalten bleibt, 
wird als Kernstück der Intervention 
eine halbtätige Informationsveran-
staltung angeboten, die von einem 
interdisziplinären Team speziell aus-
gebildeter Gesundheitsberater durch-
geführt wird. 

Eine Implementation der Interven-
tion im Kinzigtal (Baden-Württemberg) 
wird durch eine Prozess- und Ergeb-

nisevaluation durch das Institut für 
Medizin-Soziologie am Universitätskli-
nikum Hamburg Eppendorf begleitet. 

Im Rahmen dieser umfassenden 
Evaluation ist auch eine gesundheits-
ökonomische Komponente vorgese-
hen, die von Kooperationspartnern 
am Zentrum für Sozialpolitik unter der 
Leitung von Prof. Dr. Rothgang durch-
geführt wird. Zielsetzung des ökono-
mischen Moduls ist es, die mögliche 
Effizienz	der	Intervention	im	Hinblick	
auf Zugewinne an Lebensqualität für 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
und im Hinblick auf eine Entlastung 
der Sozialversicherungsträger zu be-
legen.

Kontakt

Heinz Rothgang 
Telefon: 0421/218-4132 
rothgang@zes.uni-bremen.de

Tina Salomon 
Telefon: 0421/218-4395 
t.salomon@zes.uni-bremen.de

demnächst erscheint: Tätigkeitsbericht des Zentrums für Sozialpolitik 2005-2007
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Promotion
Mit dem Kolloquium im Februar 

2008 hat Lars Borchert sein Promoti-
onsverfahren zum Dr. rer. pol. erfolg-
reich abgeschlossen. In seiner Disser-
tation beschäftigt sich Lars Borchert 
mit dem Thema „Soziale Ungleichheit 
und Gesundheitsrisiken älterer Men-
schen“. Es handelt sich dabei um 
eine empirische Längsschnittstudie, 
die anhand von Kassendaten in aus-
führlicher Weise das Morbiditätsrisiko 
(Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
Neubildungen),	das	Pflegebedürftig-
keitsrisiko sowie das Mortalitätsrisiko 
in der Lebensverlaufsperspektive ana-
lysiert. Ein besonderer Schwerpunkt 
liegt dabei auf der verlaufsbezogenen 

Jan-Ocko Heuer erhielt für seine 
Diplomarbeit „Anwaltliche Schuldner- 
und Verbraucherinsolvenzberatung 
–	Eine	explorative	Studie	zur	Rechts-
wirklichkeit anwaltlicher Insolvenzbe-
ratung im Rahmen des § 305 Insol-
venzordnung“ den Forschungspreis 
2007	der	Josef-Popper-Nährpflicht-
Stiftung, Frankfurt a. M. Die Arbeit 
wurde von Prof. Dr. Karin Gottschall 
und Dr. Sigrid Betzelt, beide Mitglieder 
des ZeS, betreut.

Die WSI Mitteilungen, Zeitschrift 
des Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Instituts in der Hans 
Böckler Stiftung (WSI), hat für die An-
nahme und Veröffentlichung wissen-
schaftlicher Artikel ein Peer-Review-
Verfahren eingeführt. Das Verfahren 
wird von einem Wissenschaftlichen 
Redaktionsbeirat begleitet, der jetzt 
von der Stiftung einberufen wird. 
Prof. Dr. Karin Gottschall, Leiterin 
der Abteilung „Geschlechterpolitik im 
Wohlfahrtsstaat", wird Mitglied dieses 
Beirats sein.

Gastwissenschaftler/innen
Frau Chen Wenjuan hat ihr DAAD-

Stipendium in der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Abteilung bis Ende des 
Jahres 2008 verlängern können. Frau 
Chen Wenjuan kommt von der Wu-
han University of Technology, Hubei 
Province, V.R. China, und beschäftigt 
sich schwerpunktmäßig mit Fragen 
der sozialen Sicherung von Arbeit-
nehmern.

Kontakt 
Chen Wenjuan 
Telefon: 0421/218-3311 
vickycwj@hotmail.com

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Seit Februar 2008 arbeiten Dipl.-

Gesundheitsök. M.A. Jeanine Staber 
und Dr. Robert Arnold in der Abteilung 
„Gesundheitsökonomie, Gesundheits-
politik und Versorgungsforschung". 
Jeannine Staber ist schwerpunktmä-
ßig mit dem Aufbau des Forschungs-
schwerpunkts „Gesundheitsökono-
mische Gesundheitspolitikforschung", 
insbesondere im Hinblick auf aktuelle 
Reformaktivitäten, sowie mit sozial-
philosophischen und ethischen Fra-
genstellungen im Gesundheitswesen, 
beschäftigt. Robert Arnold befasst 
sich schwerpunktmäßig mit der Re-
gulierung von Innovationen, die den 
medizinischen Bereich betreffen. Eng 
damit verknüpft sind Finanzierungsfra-
gen in der Krankenversicherung, die 
von Robert Arnold ebenfalls bearbei-
tet werden. 

Dr. Rainer Unger arbeitet seit 
Februar 2008 als Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter	in	dem	Projekt	„Pflegere-
port“ (Projektbeschreibung s. S. 22). 
Leiter des Projekts ist Prof. Dr. Heinz 
Rothgang;	finanziell	wird	das	Projekt	
von der Gmünder Ersatzkasse (GEK) 
unterstützt. 

Das Projekt „Verbesserung und 
Effizienz	der	ambulanten	häuslichen	
Pflege	durch	das	Resident	Assess-
ment Instrument 2.0" (RAI Home 
Care; s. auch Bericht im ZeS report 
2/2007, S. 21)", das in Kooperation mit 
der Fachhochschule und dem Deut-

schen Roten Kreuz Göttingen durch-
geführt wird, ist jetzt auch personell 
komplett: Neben Dr. Lorraine Frisina, 
Dipl.-Ök. Maike Preuss, Mag.rer.soc.
oec. Tina Salomon und Dipl.-Pfle-
gewirtin Claudia Stolle, arbeitet seit 
Februar 2008 Udo Kwetschlich und 
seit April 2008 auch Martina Güllstorf 
in	diesem	Projekt.	Als	Pflegekräfte	
sind sie für die Datenerhebung – eine 
mehrmalige Befragung unterschied-
licher	Gruppen	von	Pflegebedürftigen	
– zuständig. Unterstützt werden die 
Arbeiten von Diana Lapp, Studentin 
an der Universität Osnabrück, die 
in diesem Projekt ein Praktikum ab-
solviert. Projektleiter für das Bremer 
Teilprojekt ist Prof. Dr. Heinz Roth-
gang;	finanziell	wird	das	Projekt	durch	
das Ministerium für Bildung und For-
schung	(BMBF)/Pflegeverbund	Nord	
unterstützt.

Dipl.-Geogr. Daniela Koller ar-
beitet seit November 2007 als Wis-
senschaftliche Mitarbeiterin in dem 
Projekt „Kompetenznetz Degenerative 
Demenzen – Epidemiologie" (Projekt-
beschreibung s. S. 23). Das Projekt ist 
in der Arbeitsgruppe Versorungsfor-
schung angesiedelt und wird von Prof. 
Dr.	Gerd	Glaeske	geleitet;	finanziell	
wird das Projekt durch das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
(BMBF) im Rahmen des Kompetenz-
netzes „Degenerative Demenzen" 
gefördert. 

Das Projekt „AD(H)S bei Kindern 
und Jugendlichen. Analyse von Rou-
tinedaten der GEK und Befragung der 
Eltern von Kindern mit AD(H)S-Dia-
gnose und Stimulanzienverordnung 
sowie Schulbehörden“ wurde in Ko-
operation mit dem Institut für Public 
Health	und	Pflegeforschung	(IPP)	
durchgeführt. Am IPP bearbeiteten  
Dipl.-Soz. MPH Birte Gebhardt und 
Dipl.-Psych. Emily Finne als wis-
senschaftliche Mitarbeiterinnen das 
Projekt. Das Projekt wird von Prof. Dr. 
Gerd Glaeske in Kooperation mit Prof. 
Dr. Petra Kolip geleitet und von der 
Gmünder	Ersatzkasse	(GEK)	finanzi-
ell unterstützt.

Dr. Walter Samsel, Institut für 
Gesundheit, Sport und Ernährung 
(GeSpuEr) und langjähriges Mitglied 
der Abteilung „Gesundheitspolitik, 
Arbeits- und Sozialmedizin", ist mit 
Ablauf des Jahres 2007 in den Ruhe-
stand getreten. 

Verstärkung gibt es auch im IT-
Bereich: Seit März 2008 arbeitet 
Lothar Guthmann als technischer 
Mitarbeiter im Zentrum für Sozialpo-
litik. Schwerpunktmäßig wird Lothar 
Guthmann die Arbeitsgruppe Arznei-
mittelanwendungsforschung in Fragen 
der Datenerhebung und -bearbeitung 
unterstützen. 

PD Dr. Elmar Rieger, langjähriger 
Mitarbeiter der Abteilung „Instituionen 
und Geschichte des Wohlfahrts-
staates", wird im Sommersemester 
2008 die Vertretung der Professur für 
Soziologie an der Otto-Friedrich Uni-
versität Bamberg wahrnehmen. 

Auszeichnungen • Rufe
Untersuchung	des	Risikos	der	Pflege-
bedürftigkeit, einem Thema, zu dem 
bisher nur wenige wissenschaftliche 
Erkenntnisse vorliegen. Die Arbeit 
wurde von Prof. Dr. Heinz Rothgang 
und Prof. Dr. Wolfgang Voges betreut 
und ist im Maro Verlag, Augsburg 
(www.maroverlag.de) erschienen (s. 
S. 30).
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Die Anzahl von Menschen, die 
in Armut leben müssen, wächst in 
Deutschland insgesamt und im Land 
Bremen besonders. Medien und 
Politiker greifen vielfach das Thema 
auf. Dennoch bleiben geschlechts-
spezifische	Ursachen	und	die	unter-
schiedliche Betroffenheit von Frauen 
und	Männern	häufig	ausgeblendet.	
Die Fachtagung beleuchtet genau 
diese	Aspekte:	die	spezifischen	Ar-
mutsrisiken von Frauen, ihre struk-
turellen Ursachen im Lebensverlauf, 
aber auch Ansätze zur Vermeidung 
oder Bekämpfung von Frauenarmut. 
Ausgehend von einem „weiten“ Ar-
mutsbegriff, der nicht nur mangelndes 
Einkommen, sondern auch begrenzte 
Handlungsressourcen umfasst, fokus-
sieren	vier	Foren	spezifische	biogra-
phische Schnittstellen, die besonders 
für Frauen mit Armutsrisiken verbun-
den sind: 

1. Ausbildung: Mädchen haben 
heute bessere Schulabschlüsse als 
Jungen und schließen meistens auch 
eine Ausbildung ab. Dennoch geraten 
(junge)	Frauen	häufig	in	berufliche	
Sackgassen mit geringen Verdiensten. 
Warum ist das so und gibt es Alterna-
tiven?

Programmierte Frauenarmut?  
Armutsrisiken von Frauen im Lebensverlauf:  

Problemanalysen und Lösungsstrategien
Fachtagung der ZGF – Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung 

 der Gleichberechtigung der Frau  
in Kooperation mit der Arbeitnehmerkammer Bremen und dem Zentrum für Sozialpolitik  

am 1�. Juni �00� in Bremen 
2. Elternschaft: Kinder sind ein 

Armutsrisiko – besonders für Frauen! 
Welche „Stellschrauben“ sind im 
deutschen Wohlfahrtsstaat dafür ver-
antwortlich, dass vor allem Mütter in 
die Armutsfalle geraten? Welche Lö-
sungen haben unsere Nachbarländer?

3. Erwerbsarbeit: Frauen sind 
länger arbeitslos als Männer, dabei 
schlechter sozial abgesichert, sie ha-
ben	häufiger	prekäre	Jobs	und	nied-
rige Verdienste. Sind Mindestlöhne 
hier der einzige Ausweg?

4. Alter: Altersarmut von Frauen 
hat viele Facetten: Die Ausrichtung 
der Alterssicherungssysteme auf 
die „männliche Normalbiographie“ 
benachteiligt vor allem Frauen. Sie 
werden zudem älter als Männer, sind 
häufiger	pflegebedürftig	und	auf	öf-
fentliche	Pflegeeinrichtungen	ange-
wiesen. Gibt es Modelle einer besse-
ren Absicherung dieser Altersrisiken?

Expertinnen	aus	der	Wissenschaft	
liefern	für	diese	Ursachenkomplexe	
fundierte Problemanalysen und stellen 
Modelle und Lösungsansätze aus an-
deren Ländern zur Diskussion. 

Den Abschluss der Tagung bildet 
ein öffentliches Werkstattgespräch 

zwischen Politik und Wissenschaft, in 
dem die Befunde des Tages aufgegrif-
fen und konkrete Umsetzungswege für 
das Land Bremen und darüber hinaus 
diskutiert werden.

Nähere Informationen und Anmeldung 
zur Tagung 
Zentrum für Sozialpolitik 
Universität Bremen 
Dr. Sigrid Betzelt 
(wissenschaftliche Tagungsleitung) 
Christiane Rüth (Organisation) 
www.zes.uni-bremen.de/frauenarmut 
e-mail: frauenarmut@zes.uni-bremen.de 
Fax	0421/218-9567

Kontakt

Sigrid Betzelt 
Telefon: 0421/218-4357 
sbetzelt@zes.uni-bremen.de

Die nächste große Transformation? 
 Marktschaffende Politik: Ursachen, Dynamiken, Ergebnisse

Gemeinsame Jahrestagung der DVPW-Sektion „Politik und Ökonomie“ und der Ad-hoc-Gruppe  
„Vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung“ am �./�. September �00� in Köln

Marktschaffende Politik hat in den 
vergangenen Dekaden an Bedeutung 
gewonnen. Auf die formative Phase 
der westlichen „koordinierten“, „organi-
sierten“ Kapitalismen und Wohlfahrts-
staaten folgt seit den achtziger Jahren 
eine Konsolidierungs-, Umbau- und 
Liberalisierungsphase. Allerdings zei-
gen sich in unterschiedlichen Sektoren 
und Politikfeldern unterschiedliche Dy-
namiken. Sowohl Ursachen als auch 
Verläufe, Reichweiten und Ergebnisse 

marktschaffender Politik sind Gegen-
stände kontroverser Debatten. 

Die gemeinsame Jahrestagung will 
unterschiedliche Forschungsansätze 
im Bereich der erörterten Themenge-
biete miteinander in Dialog setzen und 
lässt breiten Raum für unterschied-
liche Fragestellungen, Ansätze und 
Forschungstraditionen. 

Kontakt

Irene Dingeldey 
Telefon: 0421/218-9557 
i.dingeldey@zes.uni-bremen.de
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Bedingungen und Potentiale  
intergenerationaler Beziehungen

Konferenz des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung  
im Rahmen des „Generations and Gender Programme"  

am 1�./�0. Juni �00� in Wiesbaden

Der demographische Wandel und 
die Veränderungen in den Famili-
enstrukturen haben die Bedeutung 
intergenerationaler Beziehungen 
immer mehr ins Blickfeld des sozial-
wissenschaftlichen und politischen 
Interesses gerückt. Zunehmend wird 
diese Vertikalisierung der Familienbe-
ziehungen auch in aktuellen Surveys 
berücksichtigt, weshalb wir heute in 
der Lage sind, die Bedingungen und 
Potentiale der Beziehungen zwischen 
Eltern, Großeltern und Kindern durch 
adäquate Datensätze abzubilden. Im 
Zentrum der Konferenz sollen empi-
rische Untersuchungen mit aktuellen 
Datensätzen zur Erfassung der inter-
generationalen Beziehungen stehen, 

wobei auf den Daten des „Generations 
and Gender Survey“ ein besonderer 
Schwerpunkt liegen wird.

Die Tagung wird vom Bundesmi-
nisterium für Bevölkerungsforschung 
durchgeführt; daran ist auch Rainer 
Unger beteiligt, der seit Februar 2008 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
ZeS beschäftigt ist.

Kontakt

Rainer Unger 
Telefon: 0421/218-4363 
r.unger@zes.uni-bremen.de

Die Differenzierung der medizi-
nischen Versorgung steht im Mittel-
punkt dieses Medizinkongresses, der 
bereits zum 3. Mal in Kooperation von 
Gmünder Ersatzkasse und Zentrum 
für Sozialpolitik in Berlin durchgeführt 
wird. Fragestellungen, wie die medi-
zinische Versorgung in bestimmten 
Lebensphasen gestaltet und welche 
zukunftsweisenden Wege beschrit-
ten werden können, werden ebenso 
thematisiert wie die zukünftigen He-
rausforderungen für alle Beteiligten 
im Gesundheits- und Sozialversiche-
rungssystem.  

Mitwirkende Referentinnen und 
Referenten sind neben Dr. Rolf-Ul-
rich Schlenker (GEK), Prof. Dr. Gerd 
Glaeske und Prof. Dr. Heinz Roth-
gang (ZeS) auch Bundesministerin 
Ulla Schmidt, Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG), Prof. Dr. Dr. Bert 
Rürup (TU Darmstadt), Prof. Dr. Klaus 
Hurrelmann (Universität Bielefeld), 
Prof. Dr. Jörg M. Fegert (Universitäts-
klinik Ulm), Prof. Dr. Dr. Ursula Lehr 

Kinder und ältere Menschen in unserem 
 Gesundheitssystem – Beispiele von Pro-
blemen einer adäquaten medizinischen 

Versorgung in bestimmten Lebensphasen 
�. Medizinkongresses der Gmünder ErsatzKasse und  
des Zentrums für Sozialpolitik am ��.�.�00� in Berlin

(Universität Heidelberg) und  Prof. Dr. 
Wolfgang Maier (Universitätsklinik 
Bonn). 

Die wissenschaftliche Leitung 
der Veranstaltung hat Gerd Glaeske, 
organisiert wird der Kongress von 
Cornelia Trittin, beide ZeS, Universität 
Bremen.  

Kontakt

Cornelia Trittin 
Telefon: 0421/218-4995 
ctrittin@zes.uni-bremen.de

Aus anderen Institutionen

Call for Papers

FDZ-RV-Daten über  
Versicherte und Rentner

Fünfter Workshop des  
Forschungsdatenzentrums  

der Rentenversicherung   
(FDZ-RV)

Die ‚Riester’-Rente und ihre Berück-
sichtigung im Rahmen der bedarfsori-
entierten Grundsicherung im Alter, Min-
destlohn als Mittel gegen Minirenten, die 
Verlängerung der Lebensarbeitszeit, der 
demografische	Wandel	sowie	damit	in	
Zusammenhang stehend die Ausgestal-
tung der Alterssicherung insgesamt sind 
in den Mittelpunkt medialen wie gesell-
schaftspolitischen Interesses gerückt. 
Zudem mehren sich Behauptungen, die 
von höheren Erwerbsminderungsrisiken 
von schlechter Gestellten und von hö-
heren Lebenserwartungen der Besser-
verdienenden ausgehen. Ferner werden 
Szenarien zunehmender Spreizung der 
Alterseinkünfte und steigender Altersar-
mut entworfen. Halten solche plakativen 
Behauptungen und darauf aufbauende 
Schlussfolgerungen einer empirischen 
Überprüfung stand? Antworten auf sol-
che Fragen können nur auf Grundlage 
von kontinuierlichen empirischen Beo-
bachtungen und systematischen Analy-
sen gegeben werden. Hierfür bieten sich 
die Daten der gesetzlichen Rentenversi-
cherung, die für wissenschaftliche For-
schungsprojekte im Bereich der sozialen 
Sicherung über das FDZ-RV bezogen 
werden können, besonders an.

Auf dem fünften Workshop des FDZ-
RV wird im ersten Teil eine kurze Ein-
führung über das Datenangebot und die 
verschiedenen Zugangswege gegeben. 

Im Hauptteil haben Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler die Möglich-
keit, ihre empirischen Befunde, die sie 
mit den Daten des FDZ-RV gewonnen 
haben, zu präsentieren. Abschließend 
werden die wichtigsten Ergebnisse zu-
sammengefasst und ein Ausblick auf die 
weitere Entwicklung des Forschungs-
datenzentrums gegeben.

Vortragsangebote erbitten wir in 
Form eines 1-seitigen Abstracts bis zum 
2. Juni 2008 an Ralf K. Himmelreicher 
(ralf.himmelreicher@drv-bund.de) oder 
an Roland Habich (rhabich@wzb.eu).  

Anmeldungen zur Teilnahme richten 
Sie bitte bis zum 30. Juni 2008 an 

FDZ-Renten-Tagung@wzb.eu
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Gesundheitspolitisches Kolloquium  
Sommersemester �00�

Gesundheitsversorgung im Spannungsfeld  
von Wettbewerb und Solidarität

jeweils mittwochs �0.00 Uhr bis ��.00 Uhr

Das Gesundheitswesen bildet keinen wettbewerbspolitischen und -rechtlichen Ausnahmebereich. Dies ist im Zusammenhang mit 
den Diskussionen um das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) auch vom Bundeskartellamt überzeugend dargestellt wor-
den. Wettbewerb besteht in der Wahrnehmung individueller Handlungsspielräume der Marktteilnehmer, seine Förderung ist angezeigt, 
um	effiziente	und	flexible	Strukturen	weiterzuentwickeln	– Wettbewerb als Ausdruck eines Suchprozesses nach besseren Lösungen. 

Gesetzliche Krankenkassen stellen zumindest auf ihrem Beschaffungsmarkt, d. h. gegenüber den Leistungserbrin-gern, Unterneh-
men im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen dar (siehe auch die letzten Entscheidungen zu den Rabattverträgen). 
Dem steht auch nicht entgegen, dass die europäische Rechtsprechung die Unternehmenseigenschaft in der Frage der Arzneimittel-
festbeträge	verneinte.	Die	steigende	Anzahl	von	selektiven	und	exklusiven	Verträgen	einzelner	Kassen	mit	Leistungserbringern	(Ärzte,	
Ärztenetze,	Krankenhäuser	usw.)	sind	ein	Ausdruck	dieses	Wettbewerbsgedankens	zugunsten	von	mehr	Effizienz	und	Qualität.	Was	
aber ist mit der Transparenz? Was haben die Versicherten und Patientinnen und Patienten davon? Wird sich deren medizinische Ver-
sorgung	auf	diesem	Weg	verbessern	lassen?	Passt	der	Wettbewerbsgedanke	in	den	Rahmen	einer	solidarisch	finanzierten,	gesetz-
lichen	Kranken-	und	Pflegeversicherung?	

07.05.08  Prof. Dr. Heinz Rothgang 
 Leiter der Abteilung Gesundheitsökonomie, Gesundheitspolitik und Versorgungsforschung  
 des Zentrums für Sozialpolitik, Universität Bremen  
 Wettbewerb im Gesundheitswesen: Voraussetzungen, Chancen, Risiken

21.05.08 Dr. Christoph Straub 
 Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Techniker Krankenkasse 
 Wettbewerb in der KV – zum Nutzen der Patientinnen und Patienten

28.05.08 Prof. Dr. Thomas Gerlinger 
 Direktor des Instituts für Medizinische Soziologie der Johann Wolfgang Goethe-Universität  
 Frankfurt a. M. 
 Wettbewerb im Gesundheitswesen aus Sicht der Patienten – Anmerkungen zu einem 
 ordnungspolitischen Konzept

04.06.08 Dr. Timm Volmer 
 Corporate Affairs Director der Wyeth Pharma GmbH 
 Mit oder an Arzneimitteln sparen?

11.06.08 Prof. Dr. Wolfgang Greiner   
 Inhaber des Lehrstuhls für Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement der  
 Universität Bielefeld 
 Wettbewerb im Gesundheitswesen – falsch gesetzte Anreize?

18.06.08 Dr. Matthias Gruhl 
 Abteilungsleiter für Gesundheit der Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und  
 Soziales, Bremen 
 Qualitätswettbewerb statt Preiswettbewerb im Krankenhaus – Qualität als Steuerungs- 
 instrument für die stationäre Versorgung

02.07.08 Dr. Klaus Jacob 
 Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WidO) 
 Sinnvoller Wettbewerb in der GKV

09.07.08 Prof. Dr. Rudolf Hickel 
 Direktor des Instituts Arbeit und Wirtschaft (IAW) der Universität Bremen 
 Reform des Gesundheitswesen: Zwischen Wettbewerb und politischer Gestaltung?

Moderation der Veranstaltungen:

Prof. Dr. Gerd Glaeske, Zentrum für Sozialpolitik, Universität Bremen, Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der Entwicklung im Gesundheitswesen mit einer Einführung in das Kolloquium am 07.05.2008

Veranstaltungsort: Zentrum für Sozialpolitik (ZeS), Parkallee 39, 28209 Bremen, Raum 3260 (2. Etage)
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Im Juli 2007 war die Amtszeit von 
Prof. Dr. Winfried Schmähl an der Uni-
versität Bremen und damit im Zentrum 
für	Sozialpolitik	offiziell	beendet	(wir 
berichteten im ZeS report 2/2007). 
Zur Ehrung und Verabschiedung von 
Winfried Schmähl veranstaltet das 
ZeS ein wissenschaftliches Symposi-
um, in dessen Mittelpunkt das zentrale 
Thema der Arbeiten von Winfried 
Schmähl steht: die Alterssicherung, 
spezieller Fokus ist die Frage nach 
einem Paradigmenwechsel in der 
deutschen Alterssicherung.

Die Veranstaltung wird am Freitag 
von der Senatorin für Arbeit, Frauen, 
Gesundheit, Jugend und Soziales, 
Ingelore Rosenkötter und dem Kon-
rektor für Forschung und wissen-
schaftlichen Nachwuchs der Univer-
sität Bremen, Prof. Dr. Rolf Drechsler 
und von Prof. Dr. Barbara Riedmüller, 
Vorsitzende des Beirats des Zentrums 
für Sozialpolitik, eröffnet. 

Mit einem Beitrag über die kri-
tischen Jahre der Alterssicherungs-
politik unternimmt Frank Nullmeier, 
ZeS, zugleich eine Würdigung der 

Alterssicherung im Umbruch
Symposium zur Verabschiedung von  

Prof. Dr. Winfried Schmähl  
am �0./�1. Mai �00� in Bremen

Tätigkeit von Herrn Prof. Dr. Winfried 
Schmähl. Prof. Dr. Franz Ruland, 
Mitglied des Beirats des Zentrums für 
Sozialpolitik schließt einen Beitrag 
über die Zukunft der Alterssicherung 
aus heutiger Perspektive an. Prof. Dr. 
Winfried Schmähl wirft einen Blick auf 
die letzten vier Regierungsjahre Kohl 
und beschreibt den Weg zum Paradig-
menwechsel in der Alterssicherung. 
Am	Samstag	findet	eine	

Podiumsdiskussion
Sozialpolitik am Ende der  

Regierungszeit Kohl –  
Zeitzeugen im Gespräch

statt, zu der Zeitzeugen und Weg-
gefährten für eine sicherlich interes-
sante Diskussion sorgen werden: 
Dr. Norbert Blüm, Bundesminister a. 
D., Rudolf Dreßler, Botschafter a. D., 
Andrea Fischer, Bundesministerin a. 
D., Prof. Dr. Franz Ruland, ehemaliger 
Geschäftsführer des VDR und Ottmar 
Schreiner, MdB, Bundesvorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft für Arbeit-
nehmerfragen werden an dieser Podi-
umsdiskussion teilnehmen. Zum Ab-

schluss hat Prof. Dr. Winfried Schmähl 
das Wort: Resumee und Folgerungen 
für die Sozialpolitikanalyse.

Das Symposium beginnt am Frei-
tag, 30. Mai 2008, 17 Uhr; Abschluss: 
Samstag, 31. Mai 2008, 12.30 Uhr. 
Veranstaltungsort ist das Kongress-
zentrum der Sparkasse Bremen, Am 
Brill. 

Anmeldung erbeten unter:  
srose@zes.uni-bremen.de

Kontakt 

Frank Nullmeier 
Telefon: 0421/218-4051 
frank.nullmeier@zes.uni-bremen.de

It´s the economy again, stupid.  
Die Wiederkehr der Politischen Ökonomie

Jour-fixe Reihe im Sommersemester 2008  
in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung Bremen 

 und dem Institut für Politikwissenschaft
Mi., 18.06.2008, 15 Uhr 

Prof. Dr. Anke Hassel, Berlin 
Varianten des Kapitalismus: neue Fragen und Forschungsfelder

Mi., 25.06.2008 oder 02.07.2008, 15 Uhr 
PD Dr. Andreas Busch, Heidelberg 

Bankenkrise und Bankenregulation
Termin wird noch bekanntgegeben 

Prof. Dr. Uwe Wagschal, Heidelberg 
Haushaltskonsolidierung im internationalen und Bundesländervergleich

Ort 

Zentrum für Sozialpolitik 
Barkhof, Parkallee 39 
28209 Bremen

Kontakt

Geschäftsstelle 
Telefon: 0421/218-4362 
srose@zes.uni-bremen.de

Institut für Politik- 
wissenschaft

Jour-fixe  
Sommersemester �00�
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Neuerscheinungen
Becker, Ulrich; Kaufmann, Franz-

Xaver; von Maydell, Bernd Ba-
ron; Schmähl, Winfried; Zacher, 
Hans F. (Hg.) in Verbindung mit 
Deutschen Rentenversicherung 
Bund, 2007: Alterssicherung in 
Deutschland. Festschrift für Franz 
Ruland zum 65. Geburtstag. No-
mos: Baden-Baden.

Böcken, Jan; Braun, Bernard; 
Amhof, Robert (Hg.), 2007: Ge-
sundheitsmonitor 2007 – Gesund-
heitsversorgung und Gestaltungs-
optionen aus der Perspektive von 
Bevölkerung und Ärzten. Güters-
loh: Bertelsmann Stiftung.

Borchert, Lars, 2008: Soziale Un-
gleichheit und Gesundheitsrisiken 
älterer Menschen - Eine empi-
rische Längsschnittanalyse unter 
Berücksichtigung von Morbidität, 
Pflegebedürftigkeit und Mortalität. 
Augsburg: Maro. 

Braun, Bernard; Greß, Stefan; 
Rothgang, Heinz; Wasem, Jür-
gen (Hg.), 2008: Einflussnehmen 
oder Aussteigen? Theorie und 
Praxis von Selbstverwaltung und 
Kassenwechsel in der GKV. Berlin: 
edition sigma (s. auch Artikel S. 
9ff.). 
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2007. Auswertungsergebnisse 
der GEK-Arzneimitteldaten aus 
den Jahren 2005 bis 2006. GEK-
Schriftenreihe zur Gesundheits-
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Asgard.

Glaeske, Gerd; Trittin, Cornelia, 
2007: Weichenstellung: Die GKV 
der Zukunft. Bessere Koordination, 
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Beiträge des 1. Medizinkongresses 
der Gmünder ErsatzKasse GEK 
und des Zentrums für Sozialpoli-
tik der Universität Bremen. GEK 
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der funktionalen Selbstverwaltung. 
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Schriften des Zentrums für Sozial-
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Glaeske, Gerd, 2007: Differen-
zierung privater Krankenversi-
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spektive. Beiträge zur Sozial- und 
Verteilungspolitik (5), herausgege-
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LIT Verlag.
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Schorb, Friedrich (Hg.), 2008: 
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senschaftliche Aspekte des gesell-
schaftlichen Umgangs mit Überge-
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Starke, Peter, 2008: Radical Welfare 
State Retrenchment. A Compa-
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Schmidt-Se-
misch, Henning; 
Schorb, Fried-
rich (Hg.), 2008: 
Kreuzzug gegen 
Fette. Sozialwis-
senschaftliche 
Aspekte des ge-
sellschaftlichen 
Umgangs mit 
Übergewicht und 

Adipositas. Wiesbaden: VS-Verlag. 

Übergewicht und Adipositas gelten 
als die größte gesundheitspolitische He-
rausforderung der Zukunft. In den USA 
wird Übergewicht mittlerweile als Todes-
ursache Nummer eins noch vor dem 
Risikofaktor Rauchen geführt. Auch hier-
zulande werden, spätestens seitdem die 

ehemalige Verbraucherschutzministerin 
Renate Künast das Thema zur Chefsache 
erklärt hatte, Übergewicht und Adipositas 
nicht länger als ein medizinisches bzw. 
ästhetisches Problem, sondern als ein ge-
sellschaftliches Problem angesehen. 

Es gibt eine unüberschaubare Anzahl 
von Veröffentlichungen und Forschungs-
projekten, die sich nicht nur aus medizi-
nischer, sondern zunehmend auch aus 
sozialwissenschaftlicher Perspektive mit 
dem Thema Übergewicht befassen. Die-
se Beiträge versuchen in der Regel das 
Problem und seine Folgen zu beschreiben 
und/oder aus der jeweiligen Perspektive 
Ursachen zu ergründen, um im Anschluss 
Lösungsansätze präsentieren zu können. 
Das gesteigerte öffentliche Interesse 
sowie die politische Brisanz des Themas 
werden dabei meist mit der Zunahme von 
Übergewicht begründet.

Die Beiträge des Sammelbandes 
„Kreuzzug gegen Fette“ stellen diesen 
Automatismus in Frage. Sie forschen 
weniger nach den Gründen für die Ent-
stehung von Übergewicht und Adipositas, 
sondern beschäftigen sich stattdessen 
stärker mit den unterschiedlichen As-
pekten ihrer Problematisierung: Warum 
konnte Adipositas in den vergangenen 
Jahren diese ungeheure mediale und po-
litische Aufmerksamkeit auf sich ziehen? 
Wie wird Adipositas in den unterschied-
lichen gesellschaftlichen Bereichen 
problematisiert? Welches Menschbild, 
welches Körper- und Schönheitsideal, 
welche gesellschaftspolitischen Entwick-
lungen haben dem dicken Bauch eine so 
schillernde Problemkarriere ermöglicht? 
Solche und ähnliche Fragen werden in 
den Beiträgen des Buches behandelt.
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